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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 417/2002 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 18. Februar 2002

zur beschleunigten Einführung von Doppelhüllen oder gleichwertigen Konstruktionsanforde-
rungen für Einhüllen-Öltankschiffe und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2978/94 des Rates

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 80 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (3),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (4),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im Rahmen der gemeinsamen Verkehrspolitik müssen
im Bereich des Seeverkehrs weitere Maßnahmen zur
Erhöhung der Sicherheit und zur Verhinderung der
Umweltverschmutzung ergriffen werden.

(2) Die Gemeinschaft ist ernstlich besorgt über die Unfälle
von Öltankschiffen und über die damit einhergehende
Verschmutzung ihrer Küsten und die Schädigung der
Pflanzen- und Tierwelt sowie anderer Meeresressourcen.

(3) Die Kommission hat in ihrer Mitteilung „Für eine
gemeinsame Politik im Bereich der Sicherheit im Seever-
kehr“ das Ersuchen der außerordentlichen Ratstagung
„Umwelt“ und „Verkehr“ vom 25. Januar 1993 hervorge-
hoben, die Maßnahmen der Internationalen Seeschiff-
fahrtsorganisation (IMO) zur Verringerung der Sicher-
heitslücke zwischen neuen und vorhandenen Schiffen zu
unterstützen, indem vorhandene Schiffe nachgerüstet
und/oder außer Dienst gestellt werden.

(4) Das Europäische Parlament hat die Mitteilung der
Kommission in seiner Entschließung über eine gemein-
same Politik im Bereich der Sicherheit im Seeverkehr (5)
begrüßt und insbesondere dazu aufgerufen, Maßnahmen
zur Erhöhung der Sicherheitsnormen für Tanker zu
ergreifen.

(5) Der Rat hat die Ziele der Mitteilung der Kommission
über eine gemeinsame Politik im Bereich der Sicherheit

im Seeverkehr in seiner Entschließung vom 8. Juni
1993 (6) uneingeschränkt unterstützt.

(6) Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung
vom 20. Januar 2000 zum Ölunfall vor der franzö-
sischen Küste Anstrengungen der Kommission begrüßt,
den Zeitpunkt vorzuverlegen, ab dem alle Öltankschiffe
eine Doppelhülle aufweisen müssen.

(7) Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) hat
im Internationalen Übereinkommen von 1973 zur
Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe und
in dem dazugehörigen Protokoll von 1978 (MARPOL
73/78) international vereinbarte Regeln betreffend die
Konstruktion und den Betrieb von Öltankschiffen zur
Verhütung der Meeresverschmutzung festgelegt. Die
Mitgliedstaaten sind Parteien des MARPOL-Übereinkom-
mens 73/78.

(8) Nach Artikel 3 Absatz 3 des MARPOL-Übereinkommens
73/78 gilt jenes Übereinkommen nicht für Kriegsschiffe,
Flottenhilfsschiffe oder andere Schiffe, die Eigentum
eines Staates sind oder von diesem betrieben werden
und nur für nicht gewerbliche staatliche Dienste einge-
setzt werden.

(9) Aus den nach dem Schiffsalter aufgeschlüsselten Statis-
tiken über Tankschiffsunfälle geht hervor, dass ältere
Schiffe in höherem Maße unfallanfällig sind. Auf interna-
tionaler Ebene besteht Einigkeit darüber, dass die
Annahme der 1992 beschlossenen Änderungen des
MARPOL-Übereinkommens 73/78, die die Anwendung
der Anforderungen bezüglich der Doppelhülle oder einer
gleichwertigen Konstruktion auf vorhandene Einhüllen-
Öltankschiffe ab einem bestimmten Alter vorschreiben,
einen besseren Schutz vor Ölunfällen bei einem Zusam-
menstoß oder einem Auflaufen dieser Öltankschiffe
bieten.

(10) Es liegt im Interesse der Gemeinschaft, Maßnahmen zu
ergreifen, mit denen sichergestellt wird, dass Öltank-
schiffe, die in Häfen oder Vorhäfen unter der Gerichts-
barkeit der Mitgliedstaaten einlaufen, und Öltankschiffe
unter den Flaggen der Mitgliedstaaten der Regel 13G des
Anhangs I des MARPOL-Übereinkommens 73/78 in der
durch die im Jahr 2001 durch die Entschließung MEPC
95(46) geänderten Fassung entsprechen, damit die
Gefahr von unfallbedingten Ölverschmutzungen in
europäischen Gewässern verringert wird.

(1) ABl. C 212 E vom 25.7.2000, S. 121, und
ABl. C 154 E vom 29.5.2001, S. 41.

(2) ABl. C 14 vom 16.1.2001, S. 22.
(3) ABl. C 22 vom 24.1.2001, S. 19.
(4) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 30. November

2000 (ABl. C 228 vom 13.8.2001, S. 140), Gemeinsamer Stand-
punkt des Rates vom 7. August 2001 (ABl. C 307 vom
31.10.2001, S. 41) und Beschluss des Europäischen Parlaments vom
13. Dezember 2001.

(5) ABl. C 91 vom 28.3.1994, S. 301. (6) ABl. C 271 vom 7.10.1993, S. 1.
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(11) Änderungen des MARPOL-Übereinkommens 73/78
wurden von der IMO am 6. März 1992 verabschiedet
und sind am 6. Juli 1993 in Kraft getreten. Diese
Maßnahmen sehen vor, dass ab dem 6. Juli 1996 abge-
lieferte Öltankschiffe eine Doppelhülle aufweisen oder
gleichwertige Konstruktionsanforderungen erfüllen
müssen, womit eine Ölverschmutzung im Fall eines
Zusammenstoßes oder eines Auflaufens verhindert
werden soll. Im Rahmen dieser Änderungen trat am 6.
Juli 1995 eine Ausmusterungsregelung für Einhüllen-
Öltankschiffe, die vor diesem Datum abgeliefert wurden,
in Kraft, wonach vor dem 1. Juni 1982 abgelieferte
Öltankschiffe spätestens 25 Jahre, in manchen Fällen 30
Jahre, nach Ablieferung eine Doppelhülle haben oder
gleichwertigen Konstruktionsanforderungen entsprechen
müssen. Der Betrieb dieser vorhandenen Einhüllen-
Öltankschiffe würde nach dem Jahr 2007, in einigen
Fällen nach dem Jahr 2012, nicht mehr gestattet, wenn
sie nicht den Anforderungen der Regel 13F des Anhangs
I des MARPOL-Übereinkommens 73/78 bezüglich der
Doppelhülle oder einer gleichwertigen Konstruktion
entsprechen. Für vorhandene Einhüllen-Öltankschiffe,
die nach dem 1. Juni 1982 abgeliefert wurden oder die
vor dem 1. Juni 1982 abgeliefert wurden und umgebaut
sind, die jeweils den Anforderungen des MARPOL-Über-
einkommens 73/78 bezüglich Tanks für getrennten
Ballast und deren schutzbietender Anordnung entspre-
chen, läuft die Frist spätestens 2026 ab.

(12) Auf der 46. Tagung des IMO-Ausschusses für den
Schutz der Meeresumwelt (MEPC-46) wurden am 27.
April 2001 mit der Entschließung MEPC 95(46) neue
wichtige Änderungen der Regel 13G des Anhangs I des
MARPOL-Übereinkommens 73/78 angenommen, die
am 1. September 2002 in Kraft treten und mit denen
eine neue beschleunigte Ausmusterungsregelung für
Einhüllen-Öltankschiffen eingeführt wird. Die endgül-
tigen Termine, bis zu denen Tanker endgültig der Regel
13F des Anhangs I des MARPOL-Übereinkommens 73/
78 entsprechen müssen, hängen von der Größe und dem
Alter des Schiffes ab. Für Öltankschiffe sind daher in
diesem System drei Kategorien je nach Tonnage,
Konstruktion und Alter festgelegt worden. All diese
Kategorien, einschließlich der niedrigsten Kategorie 3,
sind für den innergemeinschaftlichen Handel von Bedeu-
tung.

(13) Der letzte Termin zur Ausmusterung eines Einhüllen-
Öltankschiffes ist der Jahrestag der Ablieferung des
Schiffes gemäß einem Zeitplan, der für Öltankschiffe der
Kategorie 1 von 2003 bis 2007 und für Öltankschiffe
der Kategorien 2 und 3 bis 2015 läuft.

(14) In der überarbeiteten Regel 13G des Anhangs I des
MARPOL-Übereinkommens 73/78 werden die Anforde-
rungen für über 25 Jahre alte Öltankschiffe der Kategorie
1 in Bezug auf die Ausstattung mit Seitentanks oder
Doppelbodenräumen in schutzbietenden Anordnungen,
die nicht für die Frachtbeförderung verwendet werden,
oder den ausschließlichen Betrieb mit hydrostatisch
ausgeglichener Beladung beibehalten.

(15) Mit derselben Regel wird für Öltankschiffe der Katego-
rien 1 und 2 die Anforderung eingeführt, dass sie nach
dem Jahrestag ihrer Ablieferung im Jahr 2005 bzw. im
Jahr 2010 nur dann weiterbetrieben werden dürfen,
wenn sie dem am 27. April 2001 durch die IMO mit der
Entschließung MEPC 94(46) angenommenen Zustands-
bewertungsschema (CAS) entsprechen. Das Zustandsbe-
wertungsschema sieht die Verpflichtung vor, dass die

Verwaltung des Flaggenstaats eine Konformitätserklä-
rung erteilt und an den Überprüfungsverfahren im
Rahmen des Zustandsbewertungsschemas zu beteiligen
ist.

(16) Nach Absatz 5 der genannten Regel kann für Öltank-
schiffe der Kategorien 2 und 3 ausnahmsweise vorge-
sehen werden, dass sie unter bestimmten Umständen
über die Fristen für ihre Ausmusterung hinaus betrieben
werden können. Nach Absatz 8 b derselben Regel sind
die Parteien des MARPOL-Übereinkommens 73/78
berechtigt, Öltankschiffen, die im Rahmen dieser
Ausnahme weiterbetrieben werden dürfen, die Einfahrt
in Häfen oder Vorhäfen unter ihrer Gerichtsbarkeit zu
untersagen. Die Mitgliedstaaten haben erklärt, dass sie
von diesem Recht Gebrauch machen wollen. Die
Entscheidung, von diesem Recht Gebrauch zu machen,
ist der IMO mitzuteilen.

(17) Es muss sichergestellt werden, dass durch diese Verord-
nung die Sicherheit von Besatzungsmitgliedern oder
Öltankschiffen, die einen sicheren Hafen oder einen
Zufluchtsort suchen, nicht gefährdet wird.

(18) Damit es Werften in Mitgliedstaaten ermöglicht wird,
Einhüllen-Öltankschiffe zu reparieren, können die
Mitgliedstaaten Ausnahmen vorsehen und die Einfahrt
solcher Schiffe in ihre Häfen gestatten, sofern sie keine
Ladung befördern.

(19) Es sollte möglich sein, bestimmte Vorschriften dieser
Verordnung zu ändern, um sie mit internationalen
Regeln in Einklang zu bringen, die nach dem Inkraft-
treten dieser Verordnung angenommen oder geändert
werden oder nach diesem Zeitpunkt in Kraft treten;
dabei sollte der Anwendungsbereich dieser Verordnung
nicht erweitert werden. Solche Änderungen sollten
gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28.
Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die
Ausübung der der Kommission übertragenen Durchfüh-
rungsbefugnisse (1) erlassen werden.

(20) Da die Frist für Einhüllen-Öltankschiffe, die den Anfor-
derungen des MARPOL-Übereinkommens 73/78 in
Bezug auf Tanks für getrennten Ballast und deren
schutzbietende Anordnung nicht erfüllen, bald abläuft
und da dies für Tankschiffe der Kategorie 1 von größter
Bedeutung ist, besteht kein Grund, das in der Verord-
nung (EG) Nr. 2978/94 (2) vorgesehene System der
Gebührendifferenzierung zwischen solchen Öltank-
schiffen und den Öltankschiffen, die die genannten
Anforderungen erfüllen, nach dem Jahr 2007 beizube-
halten. Die Verordnung (EG) Nr. 2978/94 sollte daher
aufgehoben werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Zweck

Zweck dieser Verordnung ist es, die Anforderungen des
MARPOL-Übereinkommens 73/78 bezüglich Doppelhüllen
oder einer gleichwertigen Konstruktion auf Einhüllen-Öltank-
schiffe beschleunigt anzuwenden.

(1) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
(2) Verordnung (EG) Nr. 2978/94 des Rates vom 21. November 1994

zur Durchführung der IMO-Entschließung A.747(18) über die
Vermessung der Ballasträume in Öltankschiffen mit Tanks für
getrennten Ballast (ABl. L 319 vom 12.12.1994, S. 1).
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Artikel 2

Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für Öltankschiffe ab
5 000 Tonnen Tragfähigkeit,
— die in einen Hafen oder einen Vorhafen unter der Gerichts-

barkeit eines Mitgliedstaats einlaufen, unabhängig davon,
welche Flagge sie führen, oder

— die die Flagge eines Mitgliedstaats führen.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für Kriegsschiffe, Flotten-
hilfsschiffe oder andere Schiffe, die Eigentum des Staates sind
oder von diesem betrieben werden und die zurzeit nur für
nicht gewerbliche staatliche Dienste eingesetzt werden. Die
Mitgliedstaaten bemühen sich, soweit dies vertretbar und
durchführbar ist, dieser Verordnung in Bezug auf die in diesem
Absatz genannten Schiffe nachzukommen.

Artikel 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet

1. „MARPOL 73/78“ das Internationale Übereinkommen von
1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch
Schiffe in der durch das Protokoll von 1978 geänderten
Fassung einschließlich der zum 18. Februar 2002 in Kraft
getretenen Änderungen;

2. „überarbeitete Regel 13G des Anhangs I zu MARPOL 73/
78“ die Änderungen der Regel 13G des Anhangs I zu
MARPOL 73/78 und der Ergänzung des IOPP-Zeugnisses,
die mit der Entschließung MEPC 94(46) vom 27. April
2001 angenommen wurden, welche am 1. September
2002 in Kraft tritt;

3. „Öltankschiff“ ein Öltankschiff gemäß der Begriffsbestim-
mung in Regel 1 Absatz 4 des Anhangs I zu MARPOL
73/78;

4. „Tragfähigkeit“ die Tragfähigkeit gemäß der Begriffsbestim-
mung in Regel 1 Absatz 22 des Anhangs I zu MARPOL
73/78;

5. „neues Öltankschiff“ ein neues Öltankschiff gemäß der
Begriffsbestimmung in Regel 1 Absatz 26 des Anhangs I
zu MARPOL 73/78;

6. „Öltankschiffe der Kategorie 1“ Öltankschiffe ab
20 000 Tonnen Tragfähigkeit zur Beförderung von Rohöl,
Heizöl, schwerem Dieselöl oder Schmieröl sowie Öltank-
schiffe ab 30 000 Tonnen Tragfähigkeit zur Beförderung
anderer Öle, die den Anforderungen an neue Öltankschiffe
gemäß der Regel 1 Absatz 26 des Anhangs I zu MARPOL
73/78 nicht entsprechen;

7. „Öltankschiffe der Kategorie 2“ Öltankschiffe ab
20 000 Tonnen Tragfähigkeit zur Beförderung von Rohöl,
Heizöl, schwerem Dieselöl oder Schmieröl sowie Öltank-
schiffe ab 30 000 Tonnen Tragfähigkeit zur Beförderung
anderer Öle, die den Anforderungen an neue Öltankschiffe
gemäß der Regel 1 Absatz 26 des Anhangs I zu MARPOL
73/78 entsprechen;

8. „Öltankschiffe der Kategorie 3“ Öltankschiffe ab 5 000
Tonnen Tragfähigkeit, die jedoch die in den Begriffsbestim-
mungen 6 und 7 genannten Grenzen nicht erreichen;

9. „Einhüllen-Öltankschiff“ ein Öltankschiff, das nicht die
Anforderungen der Regel 13F des Anhangs I zu MARPOL
73/78 bezüglich Doppelhüllen oder einer gleichwertigen
Konstruktion erfüllt;

10. „Doppelhüllen-Öltankschiff“ ein Öltankschiff, das die
Anforderungen der Regel 13F des Anhangs I zu MARPOL
73/78 bezüglich Doppelhüllen oder einer gleichwertigen
Konstruktion erfüllt;

11. „Alter“ das Alter des Schiffs in Jahren ab dem Tag seiner
Ablieferung;

12. „schweres Dieselöl“ Dieselöl gemäß der Begriffsbestim-
mung in der überarbeiteten Regel 13G des Anhangs I zu
MARPOL 73/78;

13. „Heizöl“ schwere Destillate oder Rückstände aus Rohöl
oder Mischungen daraus gemäß der Begriffsbestimmung in
der überarbeiteten Regel 13G des Anhangs I zu MARPOL
73/78.

Artikel 4

Erfüllung der Anforderungen bezüglich der Doppelhülle
oder einer gleichwertigen Konstruktion durch Einhüllen-

Öltankschiffe

(1) Nach dem Jahrestag der Ablieferung des Schiffes in dem
nachstehend angegebenen Jahr darf es keinem Öltankschiff
erlaubt werden, unter der Flagge eines Mitgliedstaats betrieben
zu werden, und es darf keinem Öltankschiff, unabhängig
davon, welche Flagge es führt, erlaubt werden, in Häfen oder
Vorhäfen unter der Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats einzu-
laufen, wenn es sich nicht um Doppelhüllen-Öltankschiffe
handelt:

a) Öltankschiffe der Kategorie 1:
— 2003 bei Schiffen, die bis einschließlich 1973 abgeliefert

wurden,
— 2004 bei Schiffen, die 1974 und 1975 abgeliefert

wurden,
— 2005 bei Schiffen, die 1976 und 1977 abgeliefert

wurden,
— 2006 bei Schiffen, die 1978, 1979 und 1980 abgeliefert

wurden,
— 2007 bei Schiffen, die 1981 oder danach abgeliefert

wurden.

b) Öltankschiffe der Kategorie 2:
— 2003 bei Schiffen, die bis einschließlich 1973 abgeliefert

wurden,
— 2004 bei Schiffen, die 1974 und 1975 abgeliefert

wurden,
— 2005 bei Schiffen, die 1976 und 1977 abgeliefert

wurden,
— 2006 bei Schiffen, die 1978 und 1979 abgeliefert

wurden,
— 2007 bei Schiffen, die 1980 und 1981 abgeliefert

wurden,
— 2008 bei Schiffen, die 1982 abgeliefert wurden,
— 2009 bei Schiffen, die 1983 abgeliefert wurden,
— 2010 bei Schiffen, die 1984 abgeliefert wurden,
— 2011 bei Schiffen, die 1985 abgeliefert wurden,
— 2012 bei Schiffen, die 1986 abgeliefert wurden,
— 2013 bei Schiffen, die 1987 abgeliefert wurden,
— 2014 bei Schiffen, die 1988 abgeliefert wurden,
— 2015 bei Schiffen, die 1989 oder danach abgeliefert

wurden.
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c) Öltankschiffe der Kategorie 3:

— 2003 bei Schiffen, die bis einschließlich 1973 abgeliefert
wurden,

— 2004 bei Schiffen, die 1974 und 1975 abgeliefert
wurden,

— 2005 bei Schiffen, die 1976 und 1977 abgeliefert
wurden,

— 2006 bei Schiffen, die 1978 und 1979 abgeliefert
wurden,

— 2007 bei Schiffen, die 1980 und 1981 abgeliefert
wurden,

— 2008 bei Schiffen, die 1982 abgeliefert wurden,

— 2009 bei Schiffen, die 1983 abgeliefert wurden,

— 2010 bei Schiffen, die 1984 abgeliefert wurden,

— 2011 bei Schiffen, die 1985 abgeliefert wurden,

— 2012 bei Schiffen, die 1986 abgeliefert wurden,

— 2013 bei Schiffen, die 1987 abgeliefert wurden,

— 2014 bei Schiffen, die 1988 abgeliefert wurden,

— 2015 bei Schiffen, die 1989 oder danach abgeliefert
wurden.

(2) Ein Öltankschiff der Kategorie 1, das ein Alter von
mindestens 25 Jahren nach dem Ablieferungsdatum erreicht
hat, muss eine der folgenden Bestimmungen erfüllen:

a) es muss mit Seitentanks oder Doppelbodenräumen ausge-
rüstet sein, die nicht für die Beförderung von Öl genutzt
werden und die Anforderungen an Höhe und Breite gemäß
Regel 13E Absatz 4 des Anhangs I zu MARPOL 73/78
erfüllen und beidseitig auf der gesamten Schiffshöhe min-
destens 30 % von Lt oder mindestens 30 % der projizierten
Bodenaußenhaut innerhalb Lt abdecken, wobei Lt der Defini-
tion in Regel 13E Absatz 2 des Anhangs I zu MARPOL
73/78 entspricht; oder

b) es muss mit hydrostatisch ausgeglichener Ladung unter
Berücksichtigung der in der IMO-Entschließung MEPC
64(36) aufgestellten Leitlinien betrieben werden.

Artikel 5

Entsprechung mit dem Zustandsbewertungsschema für
Schiffe der Kategorien 1 und 2

(1) Einem Öltankschiff darf es nach dem Jahrestag der Ablie-
ferung des Schiffes im Jahr 2005 für Schiffe der Kategorie 1
und im Jahr 2010 für Schiffe der Kategorie 2 nur dann erlaubt
werden, in Häfen oder Vorhäfen unter der Gerichtsbarkeit eines
Mitgliedstaats einzulaufen, wenn es dem in Artikel 6 genannten
Zustandsbewertungsschema entspricht.

(2) Die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats dürfen
den weiteren Betrieb eines Öltankschiffs unter der Flagge dieses
Mitgliedstaats nach dem Jahrestag der Ablieferung des Schiffes
im Jahr 2005 für Schiffe der Kategorie 1 und im Jahr 2010 für
Schiffe der Kategorie 2 nur dann erlauben, wenn dem in Artikel
6 genannten Zustandsbewertungsschema entsprochen wird.

Artikel 6

Zustandsbewertungsschema

Für die Zwecke des Artikels 5 gilt das mit der MEPC-Entschlie-
ßung 94(46) vom 27. April 2001 angenommene Zustandsbe-
wertungsschema.

Artikel 7

Endgültiger Termin

Nach dem Jahrestag der Ablieferung des Schiffes im Jahr 2015
ist es nicht mehr erlaubt, dass
— Öltankschiffe der Kategorien 2 und 3, die die Flagge eines

Mitgliedstaats führen, gemäß Absatz 5 der überarbeiteten
Regel 13G des Anhangs I zu MARPOL 73/78 weiterbe-
trieben werden und

— andere Öltankschiffe der Kategorien 2 und 3 unabhängig
davon, ob sie unter der Flagge eines Drittstaates gemäß
Absatz 5 der überarbeiteten Regel 13G des Anhangs I zu
MAROPOL 73/78 weiterbetrieben werden, in die Häfen
oder Vorhäfen unter der Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats
einlaufen.

Artikel 8

Ausnahmen für Schiffe in Schwierigkeiten oder für repa-
raturbedürftige Schiffe

(1) Abweichend von den Artikeln 4, 5 und 7 kann ein
Mitgliedstaat vorbehaltlich der einzelstaatlichen Bestimmungen
es einem einzelnen Schiff in Ausnahmefällen erlauben, in die
Häfen oder Vorhäfen unter seiner Gerichtsbarkeit einzulaufen,
wenn
— ein Öltankschiff sich in Schwierigkeiten befindet und einen

Zufluchtsort sucht,
— ein unbeladenes Öltankschiff einen Reparaturhafen anläuft.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission in angemes-
sener Zeit, jedoch vor dem 1. September 2002, die innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften mit, die sie in den Fällen des Absatzes
1 erlassen. Die Kommission setzt die anderen Mitgliedstaaten
davon in Kenntnis.

Artikel 9

Notifizierung der IMO

(1) Der Ratsvorsitz — im Namen der Mitgliedstaaten — und
die Kommission notifizieren der IMO gemeinsam die Annahme
dieser Verordnung, wobei auf Artikel 211 Absatz 3 des
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen Bezug
genommen wird.

(2) Jeder Mitgliedstaat unterrichtet die IMO über seine
Entscheidung, Öltankschiffen gemäß Artikel 7 dieser Verord-
nung, die gemäß Absatz 5 der überarbeiteten Regel 13G des
Anhangs I zu MARPOL 73/78 betrieben werden, die Einfahrt in
die Häfen oder Vorhäfen unter seiner Gerichtsbarkeit aufgrund
von Absatz 8 Buchstabe b) der überarbeiteten Regel 13G des
Anhangs I zu MARPOL 73/78 zu verweigern.
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(3) Jeder Mitgliedstaat unterrichtet die IMO, wenn er den
Betrieb eines Öltankschiffes der Kategorie 1 oder der Kategorie
2, das berechtigt ist, seine Flagge zu führen, gemäß Artikel 5
auf der Grundlage von Absatz 8 Buchstabe a) der überarbei-
teten Regel 13G des Anhangs I zu MARPOL 73/78 gestattet,
aussetzt, widerruft oder ablehnt.

Artikel 10

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von dem gemäß Artikel 12 Absatz
1 der Richtlinie 93/75/EWG des Rates (1) eingesetzten
Ausschuss (nachstehend „Ausschuss“ genannt) unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/
468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 11

Änderungsverfahren

Die Bezugnahmen in den Artikeln dieser Verordnung auf die
Regeln des Anhangs I zu MARPOL 73/78 und auf die
Entschließungen MEPC 94(46) und 95(46) werden gegebenen-

falls nach dem Verfahren des Artikels 10 geändert, um die
Bezugnahmen an Änderungen dieser Regeln und Entschlie-
ßungen, die von der IMO verabschiedet wurden, anzupassen,
soweit mit diesen Änderungen der Anwendungsbereich dieser
Verordnung nicht erweitert wird.

Artikel 12

Aufhebung

Die Verordnung (EG) Nr. 2978/94 des Rates wird mit Wirkung
ab 31. Dezember 2007 aufgehoben.

Artikel 13

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

Sie gilt ab dem 1. September 2002.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 18. Februar 2002.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident

P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. PIQUÉ I CAMPS

(1) Richtlinie 93/75/EWG des Rates vom 13. September 1993 über
Mindestanforderungen an Schiffe, die Seehäfen der Gemeinschaft
anlaufen oder aus ihnen auslaufen und gefährliche oder umwelt-
schädliche Güter befördern (ABl. L 247 vom 5.10.1993, S. 19).
Zuletzt geändert durch die Richtlinie 98/74/EG der Kommission
(ABl. L 276 vom 13.10.1998, S. 7).
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VERORDNUNG (EG) Nr. 418/2002 DER KOMMISSION
vom 6. März 2002

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in

ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7. März 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. März 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 6. März 2002 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 196,3
204 150,0
212 129,8
624 216,8
999 173,2

0707 00 05 052 170,2
068 150,3
204 73,7
624 135,7
999 132,5

0709 90 70 052 146,6
204 69,2
999 107,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 57,5
204 46,9
212 58,0
220 41,2
421 29,6
600 59,5
624 75,8
999 52,6

0805 50 10 052 44,8
600 50,5
999 47,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 060 40,7
388 111,3
400 112,3
404 99,5
508 98,3
512 95,6
524 83,8
528 90,0
720 123,8
728 132,3
999 98,8

0808 20 50 204 204,9
388 81,9
400 109,8
512 81,1
528 88,3
999 113,2

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001,
S. 6). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 419/2002 DER KOMMISSION
vom 6. März 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2390/1999 mit Durchführungsbestimmungen zu der
Verordnung (EG) Nr. 1663/95 hinsichtlich Form und Inhalt der von den Mitgliedstaaten im Rahmen
des Rechnungsabschlussverfahrens des EAGFL, Abteilung Garantie, für die Kommission bereitzu-

haltenden Buchführungsdaten

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die Finanzierung der gemeinsamen
Agrarpolitik (1), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 8,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (2), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (3), insbesondere auf Artikel 21 sowie auf die
entsprechenden Bestimmungen der anderen Verordnungen
über die gemeinsamen Marktorganisationen für landwirtschaft-
liche Erzeugnisse,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1663/95 der Kommission vom 7. Juli 1995 mit Durch-
führungsbestimmungen zu der Verordnung (EWG) Nr.
729/70 des Rates bezüglich des Rechnungsabschlussver-
fahrens des EAGFL, Abteilung Garantie (4), zuletzt geän-
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 2025/2001 (5),
sollen die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c) derselben
Verordnung genannten Unterlagen und Buchführungs-
daten der Kommission bis zum 10. Februar des Jahres
zugehen, das auf das betreffende Haushaltsjahr folgt. In
der Verordnung (EG) Nr. 2390/1999 der Kommis-
sion (6), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1863/2001 (7), sind Form und Inhalt der Buchführungs-
daten festgelegt, die die Mitgliedstaten im Rahmen des
Rechnungsabschlusses des EAGFL, Abteilung Garantie,
für die Kommission bereithalten müssen. Die Verord-
nung (EG) Nr. 2390/1999 ist zu ändern, um sie an die
Verordnung (EG) Nr. 1663/95 anzupassen.

(2) Damit die Kommission ihre Aufgaben im Rahmen der
gemeinsamen Agrarpolitik erfüllen kann, muss sie in der
Lage sein, die Entwicklungen auf den Agrarmärkten zu
beobachten und finanzielle Prognosen zu diesen
Märkten erstellen. Die gemeinsamen Marktorganisa-
tionen für Agrarerzeugnisse sehen die allgemeine
Verpflichtung der Mitgliedstaaten und der Kommission
vor, die für das ordnungsgemäße Funktionieren dieser
Marktorganisationen erforderlichen Informationen
auszutauschen. Zur Beobachtung der Märkte und zur

Erstellung von Prognosen sollte es möglich sein, die
Buchführungsdaten heranzuziehen, die die Mitglied-
staaten der Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1663/95 bereitstellen. Aus diesem
Grund sollte die Verordnung (EG) Nr. 2390/1999, unbe-
schadet der Verpflichtungen zum Informationsaustausch
im Rahmen der gemeinsamen Marktorganisationen,
dahin gehend geändert werden, dass die Buchführungs-
daten zu diesem Zweck herangezogen werden können.

(3) Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten ist in der Verordnung (EG) Nr.
45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 18. Dezember 2001 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft
und zum freien Datenverkehr (8) geregelt. Diese Verord-
nung ist im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 2390/
1999 uneingeschränkt anwendbar. Wenn also Buchfüh-
rungsdaten gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c) der
Verordnung (EG) Nr. 1663/95 für Beobachtungs- und
Prognosezwecke im Agrarbereich verwendet werden, so
sollte die Kommission angemessene Garantien gemäß
der Verordnung (EG) Nr. 45/2001, insbesondere im
Hinblick auf die Aggregation und Anonymisierung der
Daten, einführen.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Fondsausschusses
und aller zuständigen Verwaltungsausschüsse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 2390/1999 wird wie folgt geändert:

1. Der Titel erhält folgende Fassung:

„Verordnung (EG) Nr. 2390/1999 der Kommission vom 25.
Oktober 1999 zur Festlegung von Form und Inhalt der der
Kommission im Rahmen des Rechnungsabschlusses des
EAGFL, Abteilung Garantie, sowie der Beobachtung und
Prognose vorzulegenden Buchführungsdaten“.

2. In Artikel 1 wird die Angabe „Artikel 2 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1663/95“ durch die Angabe „Artikel 4
Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EG) Nr. 1663/95“
ersetzt.

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 103.
(2) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(3) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(4) ABl. L 158 vom 8.7.1995, S. 6.
(5) ABl. L 274 vom 17.10.2001, S. 3.
(6) ABl. L 295 vom 16.11.1999, S. 1.
(7) ABl. L 259 vom 27.9.2001, S. 1. (8) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.
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3. Artikel 2 erhält folgende Fassung:
„Artikel 2
(1) Die Buchführungsdaten gemäß Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe c) der Verordnung (EG) Nr. 1663/95 werden von
der Kommission ausschließlich für folgende Zwecke
verwendet:
a) Durchführung ihrer Aufgaben im Rahmen des Rech-

nungsabschlusses des EAGFL, Abteilung Garantie, gemäß
der Verordnung (EG) Nr. 1258/1999;

b) Beobachtung der Entwicklungen und Erstellung von
Prognosen im Agrarsektor.

(2) Enthalten die Buchführungsdaten gemäß Absatz 1
personenbezogene Daten, die durch die Verordnung (EG)
Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (*)
geschützt werden, so führt die Kommission die in der

genannten Verordnung vorgesehenen angemessenen Garan-
tien ein. Verwendet die Kommission insbesondere Buchfüh-
rungsdaten gemäß Absatz 1 Buchstabe b), so anonymisiert
sie diese Daten und verarbeitet sie ausschließlich in aggre-
gierter Form.

(3) Die Kommission trägt dafür Sorge, dass die Buchfüh-
rungsdaten gemäß Absatz 1 vertraulich behandelt und
sicher aufbewahrt werden.

(*) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 6. März 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 420/2002 DER KOMMISSION
vom 6. März 2002

über die Neuzuteilung von Einfuhrrechten für zur Mast bestimmte männliche Jungrinder gemäß
der Verordnung (EG) Nr. 1095/2001

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1095/2001 der Kommis-
sion vom 5. Juni 2001 zur Eröffnung und Verwaltung eines
Einfuhrzollkontingents für zur Mast bestimmte männliche
Jungrinder (1. Juli 2001 bis 30. Juni 2002) (1), insbesondere auf
Artikel 9 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1095/2001 sieht für den
Zeitraum 1. Juli 2001 bis 30. Juni 2002 die Eröffnung eines
Zollkontingents für 169 000 zur Mast bestimmte männliche
Jungrinder mit einem Gewicht von jeweils nicht mehr als

300 kg vor. Gemäß Artikel 9 dieser Verordnung sind die
Mengen, für die bis zum 22. Februar 2002 keine Anträge auf
Einfuhrlizenz gestellt worden sind, neu zuzuteilen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Mengen, auf die in Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1095/2001 Bezug genommen wird, belaufen sich auf
17 223 Tiere.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7. März 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. März 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 150 vom 6.6.2001, S. 25.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 421/2002 DER KOMMISSION
vom 6. März 2002

zur Festsetzung des besonderen Wechselkurses, mit dem im Februar 2002 die Vergütung der
Zuckerlagerkosten umzurechnen ist

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2799/98 des Rates vom
15. Dezember 1998 über die agromonetäre Regelung nach
Einführung des Euro (1),

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1713/93 der Kommis-
sion vom 30. Juni 1993 mit besonderen Bestimmungen zur
Anwendung des landwirtschaftlichen Umrechnungskurses im
Zuckersektor (2), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1509/2001 (3), insbesondere auf Artikel 1 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1878/2001
der Kommission vom 26. September 2001 mit Über-
gangsmaßnahmen für die Regelung zum Ausgleich der
Lagerkosten für Zucker (4), bleibt Artikel 8 der Verord-
nung (EG) Nr. 2038/1999 des Rates vom 13. September
1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (5), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1527/2000 der Kommission (6), für Zucker, der vom
Wirtschaftsjahr 2000/01 auf das Wirtschaftsjahr 2001/
02 übertragen wurde, weiterhin anwendbar.

(2) Nach Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
1713/93 wird die in Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr.
2038/1999 genannte Lagerkostenvergütung mit einem
besonderen landwirtschaftlichen Kurs in Landeswährung

umgerechnet, der dem pro rata temporis festgelegten
Durchschnitt der in dem betreffenden Lagermonat
geltenden landwirtschaftlichen Umrechnungskurse
entspricht. Dieser besondere Wechselkurs ist monatlich
für den jeweiligen Vormonat zu bestimmen. Für die ab
1. Januar 1999 geltenden Vergütungen beschränkt sich
jedoch die Festsetzung der Umrechnungskurse auf die
besonderen Wechselkurse, mit denen die Landeswäh-
rungen der Mitgliedstaaten, die die Einheitswährung
nicht anwenden, in Euro umzurechnen sind.

(3) Im Februar 2002 hat die Anwendung dieser Bestim-
mungen zur Folge, dass für die Landeswährungen der im
Anhang festgesetzte besondere landwirtschaftliche
Wechselkurs gilt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der besondere landwirtschaftliche Wechselkurs, mit dem im
Februar 2002 die in Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 2038/
1999 genannte Lagerkostenvergütung in die Landeswährungen
umzurechnen ist, ist im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7. März 2002 in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Februar 2002.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. März 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 1.
(2) ABl. L 159 vom 1.7.1993, S. 94.
(3) ABl. L 200 vom 25.7.2001, S. 19.
(4) ABl. L 258 vom 27.9.2001, S. 9.
(5) ABl. L 252 vom 25.9.1999, S. 1.
(6) ABl. L 175 vom 14.7.2000, S. 59.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 6. März 2002 zur Festsetzung des besonderen landwirtschaftlichen
Wechselkurses, mit dem im Februar 2002 die Vergütung der Zuckerlagerkosten umzurechnen ist

Landwirtschaftliche Wechselkurse

1 EUR = 7,42959 dänische Kronen
9,19024 schwedische Kronen
0,611821 Pfund Sterling
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RICHTLINIE 2002/23/EG DER KOMMISSION
vom 26. Februar 2002

zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates
hinsichtlich der Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmit-
teln auf und in Getreide, Lebensmitteln tierischen Ursprungs und bestimmten Erzeugnissen pflanz-

lichen Ursprungs, einschließlich Obst und Gemüse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 86/362/EWG des Rates vom 24. Juli
1986 über die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen
von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in Getreide (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/57/EG der Kommis-
sion (2), insbesondere auf Artikel 10,

gestützt auf die Richtlinie 86/363/EWG des Rates vom 24. Juli
1986 über die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen
von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in Lebensmitteln
tierischen Ursprungs (3), zuletzt geändert durch die Richtlinie
2001/57/EG, insbesondere auf Artikel 10,

gestützt auf die Richtlinie 90/642/EWG des Rates vom 27.
November 1990 über die Festsetzung von Höchstgehalten an
Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in
bestimmten Erzeugnissen pflanzlichen Ursprungs, einschließ-
lich Obst und Gemüse (4), zuletzt geändert durch die Richtlinie
2002/5/EG der Kommission (5), insbesondere auf Artikel 7,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (6),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/103/EG
der Kommission (7), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe f),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die neuen Wirkstoffe Flupyrsulfuron-methyl, Pyme-
trozin, Azoxystrobin und Kresoxim-methyl (nachstehend
„die betreffenden Wirkstoffe“ genannt) wurden mit den
Richtlinien 2001/49/EG (8), 2001/87/EG (9), 98/47/
EG (10) und 1999/1/EG (11) der Kommission in Anhang I
der Richtlinie 91/414/EWG aufgenommen und zur
Verwendung als Herbizid bei Getreide, als Insektizid bei
Getreide, Früchten, Gemüse, Hülsenfrüchten, Ölsaaten
und Hopfen, als Fungizid ohne spezifizierte Verwen-
dungszwecke bzw. als Fungizid bei Getreide, Kernobst
und Reben zugelassen.

(2) Die Aufnahme der betreffenden Wirkstoffe in Anhang I
stützte sich auf die Bewertung der Informationen über
die vorgeschlagenen Verwendungen. Einige Mitglied-
staaten haben gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe f) der
Richtlinie 91/414/EWG Informationen zu diesen
Verwendungen übermittelt. Die vorliegenden Informa-

tionen wurden geprüft und für ausreichend befunden,
um bestimmte Rückstandshöchstgehalte festsetzen zu
können.

(3) Gibt es weder einen gemeinschaftlichen Rückstands-
höchstwert noch einen vorläufigen Rückstandshöchst-
wert, so müssen die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4
Absatz 1 Buchstabe f) der Richtlinie 91/414/EWG einen
vorläufigen nationalen Rückstandshöchstgehalt fest-
setzen, bevor Pflanzenschutzmittel, die diese Wirkstoffe
enthalten, zugelassen werden dürfen.

(4) Die technischen und wissenschaftlichen Bewertungen im
Hinblick auf die Aufnahme der betreffenden Wirkstoffe
in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG wurden mit
Bewertungsberichten der Kommission abgeschlossen.
Die Bewertungsberichte über Kresoxim-methyl, Flupyr-
sulfuron-methyl, Azoxystrobin und Pymetrozin wurden
am 16. Oktober 1998, am 27. April 2001, am 22. April
1998 bzw. am 27. Juli 2001 abgeschlossen. Darin
wurde die zulässige tägliche Aufnahme (Acceptable
Daily Intake, ADI) von Kresoxim-methyl auf 0,4 mg/kg
Körpergewicht/Tag, für Flupyrsulfuron-methyl auf
0,035 mg/kg Körpergewicht/Tag, für Azoxystrobin auf
0,1 mg/kg Körpergewicht/Tag und für Pymetrozin auf
0,03 mg/kg Körpergewicht/Tag festgesetzt. Die Verbrau-
cherexposition bei lebenslanger Aufnahme von Lebens-
mitteln, die mit den betreffenden Wirkstoffen behandelt
wurden, ist gemäß den Gemeinschaftsmethoden und
-verfahren unter Berücksichtigung der von der Weltge-
sundheitsorganisation veröffentlichten Leitlinien (12) und
der Stellungnahme des Wissenschaftlichen Pflanzenaus-
schusses (13) zu der angewandten Methode geprüft und
bewertet worden. Es wurde berechnet, dass die dement-
sprechend vorgeschlagenen Rückstandshöchstgehalte
nicht zu einer Überschreitung dieser ADI führen werden.

(5) Während der Bewertungen und Erörterungen, die der
Aufnahme von Flupyrsulfuron-methyl, Azoxystrobin
und Kresoxim-methyl in Anhang I der Richtlinie 91/
414/EWG vorangingen, wurden keine akuten toxischen
Wirkungen festgestellt, die die Festsetzung einer akuten
Referenzdosis erforderlich gemacht hätten. Die akute
Referenzdosis für Pymetrozin wurde auf 0,1 mg/kg
Körpergewicht/Tag festgesetzt. Der Expositionsbewer-
tung zufolge führen die vorgeschlagenen Rückstands-
höchstgehalte nicht zu einer inakzeptablen akuten
Verbraucherexposition.(1) ABl. L 221 vom 7.8.1986, S. 37.

(2) ABl. L 208 vom 1.8.2001, S. 36.
(3) ABl. L 221 vom 7.8.1986, S. 43.
(4) ABl. L 350 vom 14.12.1990, S. 71. (12) Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues

(revised), erstellt vom GEMS/Food Programme in Zusammenarbeit
mit dem Codex Committee on Pesticide Residues, veröffentlicht von
der Weltgesundheitsorganisation 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(5) ABl. L 34 vom 5.2.2002, S. 7.
(6) ABl. L 230 vom 19.8.1991, S. 1.
(7) ABl. L 304 vom 21.11.2001, S. 14.
(8) ABl. L 176 vom 29.6.2001, S. 61. (13) Stellungnahme des Wissenschaftlichen Pflanzenausschusses zur

Änderung der Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG
und 90/642/EWG des Rates (Stellungnahme vom 14. Juli 1998)
(http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scp/out21_en.html).

(9) ABl. L 276 vom 19.10.2001, S. 17.
(10) ABl. L 191 vom 7.7.1998, S. 50.
(11) ABl. L 21 vom 28.1.1999, S. 21.
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Höchstgehalt
(mg/kg)

Rückstände von
Schädlingsbekämpfungsmitteln

Von Fleisch, einschließlich Fett,
Fleischzubereitungen,

Schlachtnebenerzeugnissen
und tierischen Fetten,

aufgeführt in Anhang I unter
den KN-Codes 0201, 0202,
0203, 0204, 0205 00 00,

0206, 0207, ex 0208, 0209 00,
0210, 1601 00 und 1602

Für Milch und Milcherzeugnisse,
aufgeführt in Anhang I unter

KN-Codes 0401, 0402,
0405 00 und 0406

Von Frischei ohne Schale,
Vogeleier und Eigelb,

aufgeführt in Anhang I unter
KN-Codes 0407 00

und 0408

(6) Um einen angemessenen Schutz der Verbraucher vor
Rückständen in oder auf Erzeugnissen zu gewährleisten,
für die keine Zulassungen erteilt wurden, ist es ratsam,
für alle diese Erzeugnisse, die unter die Richtlinien 86/
362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG fallen, die
untere analytische Bestimmungsgrenze als vorläufigen
Rückstandshöchstgehalt festzusetzen. Die Festsetzung
solcher vorläufigen Rückstandshöchstgehalte auf
Gemeinschaftsebene hindert die Mitgliedstaaten jedoch
nicht daran, gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe f) der
Richtlinie 91/414/EWG und Anhang VI derselben Richt-
linie vorläufige Rückstandshöchstgehalte für Flupyrsul-
furon-methyl, Pymetrozin, Azoxystrobin und Kresoxim-
methyl festzusetzen. Ein Zeitraum von vier Jahren dürfte
ausreichen, um die meisten weiteren Verwendungen der
betreffenden Wirkstoffe festzulegen. Danach sollten die
vorläufigen Rückstandshöchstgehalte endgültig werden.

(7) Die Gemeinschaft hat den Richtlinienentwurf der Welt-
handelsorganisation notifiziert und die eingegangenen
Bemerkungen bei der endgültigen Fassung der Richtlinie
berücksichtigt. Die Kommission könnte auf der Grund-
lage vertretbarer Daten die Rückstandshöchstgehalte für
bestimmte in Drittländern verwendete Kombinationen
von Schädlingsbekämpfungsmitteln und Erzeugnissen
prüfen.

(8) Die Stellungnahmen des Wissenschaftlichen Ausschusses
für Pflanzen, insbesondere sein Gutachten und seine
Empfehlungen hinsichtlich des Schutzes der Verbraucher
von Lebensmitteln, die mit Schädlingsbekämpfungsmit-
teln behandelt wurden, wurden berücksichtigt.

(9) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für Pflanzenschutz —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Folgende Rückstandshöchstgehalte für Schädlingsbekämpfungs-
mittel werden in Anhang II Teil A der Richtlinie 86/362/EWG
eingefügt:

Rückstände von
Schädlingsbekämpfungsmitteln

Höchstgehalt
(mg/kg)

Flupyrsulfuron-methyl 0,02 (*) (p) Getreide

Pymetrozin 0,02 (*) (p) Getreide

(*) Untere analytische Bestimmungsgrenze.
(p) Vorläufiger Rückstandshöchstgehalt. Werden für die landwirtschaftlichen

Erzeugnisse in Anhang II der Richtlinie 86/362/EWG die Rückstands-
höchstgehalte für Flupyrsulfuronmethyl und Pymetrozin mit „(p)“, ange-
geben, so bedeutet dies, dass sie gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe f)
der Richtlinie 91/414/EWG als vorläufig (p = provisional) anzusehen sind.

Spätestens zum 1. Dezember 2005 werden aus den vorläufigen
Rückstandshöchstgehalten für Flupyrsulfuron-methyl und
Pymetrozin endgültige Rückstandshöchstgehalte im Sinne von
Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 86/362/EWG.

Artikel 2

Folgende Rückstandshöchstgehalte für Schädlingsbekämpfungsmittel werden in Anhang II Teil B der
Richtlinie 86/362/EWG eingefügt:

Pymetrozin 0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p)

(*) Untere analytische Bestimmungsgrenze.
(p) Vorläufiger Rückstandshöchstgehalt. Werden für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse in Anhang II der Richtlinie 86/363/EWG die

Rückstandshöchstgehalte für Pymetrozin mit „(p)“ angegeben, so bedeutet dies, dass sie gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe f) der
Richtlinie 91/414/EWG als vorläufig (p = provisional) anzusehen sind.

Spätestens zum 1. Dezember 2005 werden aus den vorläufigen Rückstandshöchstgehalten für Pymetrozin
endgültige Rückstandshöchstgehalte im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 86/363/EWG.

Artikel 3

Die im Anhang dieser Richtlinie aufgeführten Rückstandshöchstgehalte für Flupyrsulfuron-methyl und
Pymetrozin werden in Anhang II der Richtlinie 90/642/EWG eingefügt. Die im Anhang dieser Richtlinie
aufgeführten Rückstandshöchstgehalte für Azoxystrobin ersetzen diejenigen in Anhang II der Richtlinie
90/642/EWG.
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Artikel 4

Die in Anhang II der Richtlinie 90/642/EWG aufgeführten vorläufigen Rückstandshöchstgehalte für
Kresoxim-methyl werden auf 0,2 mg/kg (p) für Erdbeeren geändert, wobei (p) einen vorläufigen Rückstands-
höchstgehalt angibt.

Der vorläufige Rückstandshöchstgehalt für Kresoxim-methyl wird mit Wirkung vom 19. Oktober 2004
zum endgültigen Rückstandshöchstgehalt.

Artikel 5

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser
Richtlinie spätestens am 31. August 2002 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon
in Kenntnis.

(2) Sie wenden diese Vorschriften ab 1. September 2002 an.

(3) Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder
durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten
regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 6

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft.

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 26. Februar 2002

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission
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Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen,

Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln
und Rückstandshöchstgehalte

(mg/kg)
für die Rückstandshöchstgehalte gelten

Flupyrsulfuron-
methyl Azoxystrobin Pymetrozin

ANHANG

1. Früchte, frisch, getrocknet oder ungekocht, durch Gefrieren
haltbar gemacht, ohne Zusatz von Zucker, Schalenfrüchte

0,02 (p) (*)

(i) ZITRUSFRÜCHTE 1 (p) 0,3 (p)
Grapefruit
Zitronen
Limonen
Mandarinen (einschließlich Clementinen und andere
Hybriden)
Orangen
Pampelmusen
Sonstige

ii) SCHALENFRÜCHTE (mit oder ohne Schale) 0,1 (p) (*) 0,02 (p) (*)
Mandeln
Paranüsse
Kaschunüsse
Maronen
Kokosnüsse
Haselnüsse
Macadamia
Pekannüsse
Pinienkerne
Pistazien
Walnüsse
Sonstige

iii) KERNOBST 0,05 (p) (*) 0,02 (p) (*)
Äpfel
Birnen
Quiten
Sonstige

iv) STEINOBST 0,05 (p) (*)
Aprikosen 0,05 (p)
Kirschen
Pfirsiche (einschließlich Nektarinen und andere Hybriden) 0,05 (p)
Pflaumen
Sonstige 0,02 (p) (*)

v) BEEREN UND KLEINOBST 0,02 (p) (*)

a) Tafel- und Keltertrauben 2
Tafeltrauben
Keltertrauben

b) Erdbeeren (außer Wildfrüchten) 2 (p)

c) Strauchbeerenobst (außer Wildfrüchten) 0,05 (p) (*)
Brombeeren
Taubeeren
Loganbeeren
Himbeeren
Sonstige
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Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen,

Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln
und Rückstandshöchstgehalte

(mg/kg)
für die Rückstandshöchstgehalte gelten

Flupyrsulfuron-
methyl Azoxystrobin Pymetrozin

d) Anderes Kleinobst und Beeren (außer Wildfrüchten) 0,05 (p) (*)
Heidelbeeren
Preiselbeeren
Johannisbeeren (rot, schwarz und weiß)
Stachelbeeren
Sonstige

e) Wildfrüchte 0,05 (p) (*)

vi) SONSTIGE FRÜCHTE 0,02 (p) (*)
Avocados
Bananen 2
Datteln
Feigen
Kiwis
Kumquats
Litchis
Mangos
Oliven
Passionsfrüchte
Ananas
Granatäpfel
Sonstige 0,05 (p) (*)

2. Gemüse, frisch oder ungekocht, geforen oder getrocknet 0,02 (p) (*)

i) WURZEL- UND KNOLLENGEMÜSE 0,02 (p) (*)
Rote Rüben
Karotten 0,2 (p)
Knollensellerie
Meerretich 0,2 (p)
Topinambur
Pastinaken 0,2 (p)
Petersilienwurzel 0,2 (p)
Rettich und Radieschen
Schwarzwurzeln 0,2 (p)
Süßkartoffeln
Kohlrüben
Weiße Rüben
Yamswurzel
Sonstige 0,05 (p) (*)

ii) ZWIEBELGEMÜSE 0,05 (p) (*) 0,02 (p) (*)
Knoblauch
Speisezwiebeln
Schalotten
Frühlingszwiebeln
Sonstige

iii) FRUCHTGEMÜSE

a) Solanaceen
Tomaten 2 (p) 0,5 (p)
Paprika 2 (p) 1 (p)
Auberginen 2 (p) 0,5 (p)
Sonstige 0,05 (p) (*) 0,02 (p) (*)
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Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen,

Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln
und Rückstandshöchstgehalte

(mg/kg)
für die Rückstandshöchstgehalte gelten

Flupyrsulfuron-
methyl Azoxystrobin Pymetrozin

b) Cucurbitaceen mit genießbarer Schale 1 (p) 0,5 (p)
Gurken
Einlegegurken
Zucchini
Sonstige

c) Cucurbitaceen mit ungenießbarer Schale 0,5 (p) 0,2 (p)
Melonen
Kürbisse
Wassermelonen
Sonstige

d) Zuckermais 0,05 (p) (*) 0,02 (p) (*)

iv) KOHLGEMÜSE 0,05 (p) (*)

a) Blumenkohle 0,02 (p) (*)
Broccoli
Blumenkohl
Sonstige

b) Kopfkohle
Rosenkohl
Kopfkohl 0,05 (p)
Sonstige 0,02 (p) (*)

c) Blattkohle 0,02 (p) (*)
Chinakohl
Grünkohl
Sonstige

d) Kohlrabi 0,02 (p) (*)

v) BLATTGEMÜSE UND FRISCHE KRÄUTER

a) Salat und ähnliches 3 (p) 1 (p)
Kresse
Feldsalat
Salat
Endivien
Sonstige

b) Spinat und Ähnliches 0,05 (p) (*) 0,02 (p) (*)
Spinat
Mangold
Sonstige

c) Brunnenkresse 0,05 (p) (*) 0,02 (p) (*)

d) Chicorée 0,2 (p) 0,02 (p) (*)

e) Frische Kräuter 0,05 (p) (*) 1 (p)
Kerbel
Schnittlauch
Petersilie
Selerieblätter
Sonstige

vi) HÜLSENGEMÜSE (frisch) 0,02 (p) (*)
Bohnen (mit Hülsen) 1 (p)
Bohnen (ohne Hülsen)
Erbsen (mit Hülsen) 0,5 (p)
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Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen,

Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln
und Rückstandshöchstgehalte

(mg/kg)
für die Rückstandshöchstgehalte gelten

Flupyrsulfuron-
methyl Azoxystrobin Pymetrozin

Erbsen (ohne Hülsen) 0,2 (p)
Sonstige 0,05 (p) (*)

vii) STÄNGELGEMÜSE (frisch) 0,02 (p) (*)
Spargel
Kardonen
Stangensellerie 5 (p)
Fenchel
Artischocken 1 (p)
Porree 0,1 (p)
Rhabarber
Sonstige 0,05 (p) (*)

viii) PILZE 0,05 (p) (*) 0,02 (p) (*)

a) Zuchtpilze

b) Wild wachsende Pilze

3. Hülsenfrüchte 0,02 (p) (*) 0,1 (p) 0,02 (p) (*)
Bohnen
Linsen
Erbsen
Sonstige

4. Ölsaaten 0,05 (p) (*) 0,05 (p) (*)
Leinsamen
Erdnüsse
Mohnsamen
Sesamsamen
Sonnenblumenkerne
Rapsamen
Sojabohnen
Senfkörner
Baumwollsamen 0,05 (p)
Sonstige 0,02 (p) (*)

5. Kartoffeln 0,02 (p) (*) 0,05 (p) (*) 0,02 (p) (*)
Frühkartoffeln
Speisekartoffeln

6. Tee (getrocknete und fermentierte oder nicht fermentierte Blätter
und Stiele von Camellia sinensis)

0,05 (p) (*) 0,1 (p) (*) 0,1 (p) (*)

7. Hopfen (getrocknet), einschließlich Hopfengranulat und nicht
konzentriertes Pulver

0,05 (p) (*) 20 (p) 5 (p)

(p) Vorläufiger Rückstandshöchstgehalt. Werden für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse gemäß dem Anhang II der Richtlinie 90/642/EWG
die Rückstandshöchstgehalte für Flupyrsulfuron-methyl, Pymetrozin und Azoxystrobin mit „(p)“, angegeben, so bedeutet dies, dass sie
gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe f) der Richtlinie 91/414/EWG als vorläufig (p = provisional) anzusehen sind.
Spätestens zum 1. Dezember 2005 werden aus den vorläufigen Rückstandshöchstgehalten für Flupyrsulfuron-methyl und Pymetrozin
endgültige Rückstandshöchstgehalte im Sinne von Artikel 3 der Richtlinie 90/642/EWG. Der vorläufige Rückstandshöchstgehalt für
Azoxystrobin wird ab dem 19. August 2003 zum endgültigen Rückstandshöchstgehalt.

(*) Untere analytische Bestimmungsgrenze.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES
vom 28. Februar 2002

zum Antrag Irlands auf Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland

(2002/192/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf Artikel 4 des dem Vertrag über die Europäische
Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft beigefügten Protokolls zur Einbeziehung des
Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union
(im Folgenden „Schengen-Protokoll“ genannt),

in Anbetracht des Antrags der Regierung Irlands in ihren
Schreiben vom 16. Juni 2000 und vom 1. November 2001 an
den Präsidenten des Rates, einige in diesen Schreiben ange-
führte Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland
anzuwenden,

nach Kenntnisnahme von der Stellungnahme der Kommission
vom 14. September 2000 zu dem Antrag,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Irland hat eine besondere Position zu Bereichen, die
unter Titel IV des dritten Teils des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft fallen; dies wurde
in dem Protokoll über die Position des Vereinigten
Königreichs und Irlands und dem Protokoll über die
Anwendung bestimmter Aspekte des Artikels 14 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
auf das Vereinigte Königreich und auf Irland, die dem
Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft mit dem
Vertrag von Amsterdam beigefügt worden sind, aner-
kannt.

(2) Der Schengen-Besitzstand wurde als kohärentes Ganzes
konzipiert und wird auch als solches angewendet; er ist
von allen Staaten, die dem Grundsatz der Abschaffung
der Personenkontrollen an ihren gemeinsamen Grenzen
zustimmen, in vollem Umfang zu übernehmen und
anzuwenden.

(3) Das Schengen-Protokoll sieht in Anbetracht der
genannten besonderen Position Irlands für dieses die
Möglichkeit vor, sich an einzelnen Bestimmungen des
Schengen-Besitzstands zu beteiligen.

(4) Irland wird den Verpflichtungen nachkommen, die sich
aus den in diesem Beschluss aufgeführten Artikeln des
Schengener Übereinkommens von 1990 für einen
Mitgliedstaat ergeben.

(5) In Anbetracht der oben genannten besonderen Position
Irlands finden die die Grenzen betreffenden Bestim-
mungen des Übereinkommens von 1990 zur Durchfüh-
rung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni
1985 (nachstehend „Schengener Übereinkommen“
genannt) nach diesem Beschluss keine Anwendung auf
Irland.

(6) In Anbetracht der schwerwiegenden Fragen, die in den
Artikeln 26 und 27 des Schengener Übereinkommens
geregelt werden, wird Irland diese Artikel und die in
diesem Beschluss genannten Maßnahmen, die auf diesen
Artikeln aufbauen, anwenden.

(7) Irland hat beantragt, dass alle Bestimmungen des
Schengen-Besitzstands über die Einrichtung und den
Betrieb des Schengen Informationssystems (nachstehend
„SIS“ genannt), mit Ausnahme der Bestimmungen über
die Ausschreibungen nach Artikel 96 des Schengener
Übereinkommens und der sonstigen Bestimmungen über
diese Ausschreibungen, auf Irland Anwendung finden.

(8) Der Rat vertritt die Auffassung, dass bei einer Teilanwen-
dung des Schengen-Besitzstands auf Irland die Kohärenz
der Bereiche, die diesen Besitzstand bilden, zu wahren
ist.

(9) Der Rat erkennt daher das Recht Irlands an, gemäß
Artikel 4 des Schengen-Protokolls einen Antrag auf Teil-
anwendung zu stellen, weist aber gleichzeitig darauf hin,
dass zu prüfen ist, wie sich eine solche Anwendung der
Bestimmungen über die Einrichtung und den Betrieb des
SIS durch Irland auf die Auslegung der sonstigen rele-
vanten Bestimmungen des Schengen-Besitzstands
auswirkt und welche finanziellen Folgen dies hat.

(10) Das Verfahren nach Artikel 2 Absatz 1 des Übereinkom-
mens zwischen dem Rat der Europäischen Union, der
Republik Island und dem Königreich Norwegen zur Fest-
legung der Rechte und Pflichten zwischen Irland und
dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordir-
land einerseits und der Republik Island und dem König-
reich Norwegen andererseits in den für diese Staaten
geltenden Bereichen des Schengen-Besitzstands (1) fand
Anwendung —

(1) ABl. L 15 vom 20.1.2000, S. 2.
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BESCHLIESST:

Artikel 1

Folgende Bestimmungen des Schengen-Besitzstands finden auf
Irland Anwendung:

a) Schengener Übereinkommen, dazugehörige Schlussakte und
Gemeinsame Erklärungen:

i) Artikel 26 und 27;
Artikel 39;
Artikel 44;
Artikel 46 und 47, ausgenommen Artikel 47 Absatz 2
Buchstabe c);
Artikel 48 bis 51;
Artikel 52 und 53;
Artikel 54 bis 58;
Artikel 59;
Artikel 61 bis 66;
Artikel 67 bis 69;
Artikel 71, 72 und 73;
Artikel 75 und 76;
Artikel 126 bis 130, soweit sie mit den Bestimmungen,
die auf Irland gemäß dieser Ziffer Anwendung finden,
im Zusammenhang stehen;
Schlussakte, Gemeinsame Erklärung 3 zu Artikel 71
Absatz 2;

ii) die folgenden Bestimmungen über das Schengen Infor-
mationssystem, soweit sie nicht mit Artikel 96 im
Zusammenhang stehen:

Artikel 92;
Artikel 93, 94 und 95;
Artikel 97 bis 100;
Artikel 101, ausgenommen dessen Absatz 2;
Artikel 102 bis 108;
Artikel 109 bis 111, was die im nationalen Teil des SIS,
dem N.SIS Irland gespeicherten personenbezogenen
Daten anbelangt;
Artikel 112 und 113;
Artikel 114, was die im nationalen Teil des SIS, dem
N.SIS Irland gespeicherten personenbezogenen Daten
anbelangt;
Artikel 115 bis 118;

iii) sonstige Bestimmungen über das SIS:

Artikel 119.

b) Beitrittsübereinkommen zu dem Schengener Überein-
kommen, dazugehörige Schlussakten und Gemeinsame
Erklärungen:

i) am 27. November 1990 unterzeichnetes Überein-
kommen über den Beitritt der Italienischen Republik:
Artikel 4;

ii) am 25. Juni 1991 unterzeichnetes Übereinkommen
über den Beitritt des Königreichs Spanien: Artikel 4
und Schlussakte, Teil III, Erklärung 2;

iii) am 25. Juni 1991 unterzeichnetes Übereinkommen
über den Beitritt der Portugiesischen Republik: Artikel
4, 5 und 6;

iv) am 6. November 1992 unterzeichnetes Überein-
kommen über den Beitritt der Hellenischen Republik:
Artikel 3, 4 und 5 und Schlussakte, Teil III, Erklärung
2;

v) am 28. April 1995 unterzeichnetes Übereinkommen
über den Beitritt der Republik Österreich: Artikel 4;

vi) am 19. Dezember 1996 unterzeichnetes Überein-
kommen über den Beitritt des Königreichs Dänemark:
Artikel 4 und 6 und Schlussakte, Teil II, Gemeinsame
Erklärung 3;

vii) am 19. Dezember 1996 unterzeichnetes Überein-
kommen über den Beitritt der Republik Finnland:
Artikel 4 und 5 und Schlussakte, Teil II, Gemeinsame
Erklärung 3;

viii) am 19. Dezember 1996 unterzeichnetes Überein-
kommen über den Beitritt des Königreichs Schweden:
Artikel 4 und 5 und Schlussakte, Teil II, Gemeinsame
Erklärung 3.

c) Beschlüsse des gemäß dem Schengener Übereinkommen
eingesetzten Exekutivausschusses, soweit sie mit den Bestim-
mungen im Zusammenhang stehen, die gemäß Buchstabe a)
auf Irland Anwendung finden:

i) SCH/Com-ex (93) 14 (Verbesserung der praktischen
Zusammenarbeit zwischen den Justizbehörden bei der
Bekämpfung des illegalen Handels mit Betäubungsmit-
teln);
SCH/Com-ex (94) 28 rev (Bescheinigung für das
Mitführen von Suchtstoffen und/oder psychotropen
Stoffen gemäß Artikel 75);
SCH/Com-ex (98) 26 def (Einsetzung des Ständigen
Ausschusses Schengener Durchführungsübereinkommen)
vorbehaltlich einer internen Regelung für die Modalitäten
der Teilnahme von Sachverständigen aus Irland an den
Reisen der Besuchsteams im Rahmen der zuständigen
Arbeitsgruppe des Rates;
SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 (grenzüberschreitende poli-
zeiliche Zusammenarbeit bei der Verhütung und Aufklä-
rung von Straftaten auf Ersuchen);
SCH/Com-ex (98) 52 (Leitfaden zur grenzüberschrei-
tenden polizeilichen Zusammenarbeit);
SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 (Standard im Betäubungsmit-
telbereich);
SCH/Com-ex (99) 6 (Telekommunikation);
SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 (Entlohnung von Infor-
manten);
SCH/Com-ex (99) 11 rev 2 (Übereinkommen über die
Zusammenarbeit in Verfahren wegen Zuwiderhand-
lungen gegen Verkehrsvorschriften);
SCH/Com-ex (99) 18 (Verbesserung der polizeilichen
Zusammenarbeit bei der Verhütung und Aufklärung von
strafbaren Handlungen);

ii) SCH/Com-ex (97) 2 rev 2 (Vergabe der Vorstudie zum
SIS II);
SCH/Com-ex (97) 18 (Anteil Norwegens und Islands an
den Kosten für die Einrichtung und den Betrieb des
C.SIS);
SCH/Com-ex (97) 24 (Entwicklung des SIS);
SCH/Com-ex (97) 35 (C.SIS Finanzregelung);
SCH/Com-ex (98) 11 (C.SIS mit 15/18 Anschlüssen);
SCH/Com-ex (99) (SIRENE Handbuch).
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d) Erklärungen des gemäß dem Schengener Übereinkommen
eingesetzten Exekutivausschusses, soweit sie mit den Bestim-
mungen im Zusammenhang stehen, die gemäß Buchstabe a)
auf Irland Anwendung finden:

i) SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 (Erklärung zur Ausliefe-
rung).

ii) SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 (Entführung von Minder-
jährigen);

SCH/Com-ex (99) decl 2 rev (SIS-Struktur).

Artikel 2

(1) Das in Artikel 65 Absatz 2 des Übereinkommens von
1990 genannte zuständige Ministerium ist im Falle von Irland
das Ministerium für Justiz, Gleichberechtigung und Rechtsform.

(2) Irland wird folgende Rechtsakte des Rates anwenden:

a) Beschluss 2000/586/JI vom 28. September 2000 über ein
Verfahren zur Änderung von Artikel 40 Absätze 4 und 5,
Artikel 41 Absatz 7 und Artikel 65 Absatz 2 des Überein-
kommens zur Durchführung des Übereinkommens von
Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen
Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen (1),
soweit dieser Beschluss mit Artikel 65 Absatz 2 des Über-
einkommens von 1990 im Zusammenhang steht;

b) Richtlinie 2001/40/EG vom 28. Mai 2001 über die gegen-
seitige Anerkennung von Entscheidungen über die Rückfüh-
rung von Drittstaatsangehörigen (2);

c) Richtlinie 2001/51/EG vom 28. Juni 2001 zur Ergänzung
der Regelungen nach Artikel 26 des Übereinkommens zur
Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14.
Juni 1985 (3);

Artikel 3

Die Delegation, die die nationale Kontrollinstanz Irlands in der
gemäß Artikel 115 des Schengener Übereinkommens errich-
teten Gemeinsamen Kontrollinstanz vertritt, kann nicht an
Abstimmungsverfahren in der Gemeinsamen Kontrollinstanz
über Angelegenheiten teilnehmen, die sich auf die Anwendung
oder Weiterentwicklung von Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands beziehen, die auf Irland keine Anwendung finden.

Artikel 4

(1) Unbeschadet von Artikel 6 Absatz 3 werden die in
Artikel 1 genannten Bestimmungen zwischen Irland und den
Mitgliedstaaten sowie anderen Staaten, für die diese Bestim-
mungen bereits in Kraft sind, durch einen Beschluss des Rates
in Kraft gesetzt, sobald die Voraussetzungen für die Anwen-

dung dieser Bestimmungen in allen diesen Mitgliedstaaten und
anderen Staaten erfüllt sind. Der Rat kann beschließen, je nach
Bereich unterschiedliche Daten für die Inkraftsetzung der
verschiedenen Bestimmungen festzulegen.

(2) Bevor die in Artikel 1 aufgeführten Bestimmungen
gemäß Absatz 1 in Kraft gesetzt werden, beschließt der Rat die
rechtlichen und technischen Modalitäten, einschließlich der
Datenschutzbestimmungen, für die Beteiligung Irlands an den
Bestimmungen, auf die in Artikel 1 Buchstabe a) Ziffern ii) und
iii), Buchstabe c) Ziffer ii) und Buchstabe d) Ziffer ii) verwiesen
wird.

(3) Beschlüsse nach den Absätzen 1 und 2 werden vom Rat
einstimmig gefasst, wobei die Einstimmigkeit mit den Stimmen
seiner in Artikel 1 des Schengen-Protokolls genannten
Mitglieder und der Stimme des Vertreters der Regierung Irlands
zustande kommt. Der Vertreter der Regierung des Vereinigten
Königreichs nimmt nach diesem Artikel auch an der Beschluss-
fassung des Rates teil.

Artikel 5

(1) Für Irland sind folgende Rechtsakte des Rates verbind-
lich:

a) Beschluss 1999/323/EG vom 3. Mai 1999 zur Festlegung
einer Finanzregelung für die Haushaltsaspekte der vom
Generalsekretär des Rates zu verwaltenden Verträge über die
Einrichtung und den Betrieb des Helpdesk Server der
Managementeinheit und der Phase II des SIRENE-Netzes, die
von ihm als Vertreter bestimmter Mitgliedstaaten
geschlossen worden sind (4), sowie etwaige Änderungen
dieses Beschlusses;

b) Beschluss 2000/265/EG vom 27. März 2000 zur Festlegung
einer Finanzregelung für die Haushaltsaspekte der vom Stell-
vertretenden Generalsekretär des Rates zu verwaltenden
Verträge über die Einrichtung und den Betrieb der Kommu-
nikationsinfrastruktur für den Schengen-Rahmen („Sisnet“),
die von ihm als Vertreter bestimmter Mitgliedstaaten
geschlossen worden sind (5), sowie etwaige Änderungen
dieser Verträge;

c) Beschluss 2000/777/EG vom 1. Dezember 2000 über die
Inkraftsetzung des Schengen-Besitzstands in Dänemark,
Finnland und Schweden sowie in Island und Norwegen (6);

d) Verordnung (EG) Nr. 2424/2001 EG des Rates vom 6.
Dezember 2001 über die Entwicklung des Schengener Infor-
mationssystems der zweiten Generation (SIS II) (7);

e) Beschluss 2001/886/JI vom 6. Dezember 2001 über die
Entwicklung des Schengen Informationssystems der zweiten
Generation (SIS II) (8).

(2) Irland übernimmt sämtliche Kosten der technischen
Vorkehrungen für seine partielle Beteiligung am SIS-Betrieb.

Artikel 6

(1) Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften veröffentlicht.

Er tritt am 1. April 2002 in Kraft.

(4) ABl. L 123 vom 15.5.1999, S. 51.
(5) ABl. L 85 vom 6.4.2000, S. 12. Beschluss zuletzt geändert durch

den Beschluss 2000/664/EG des Rates (ABl. L 278 vom
31.10.2000, S. 24).

(1) ABl. L 248 vom 3.10.2000, S. 1. (6) ABl. L 309 vom 9.12.2000, S. 24.
(2) ABl. L 149 vom 2.6.2001, S. 34. (7) ABl. L 328 vom 13.12.2001, S. 4.
(3) ABl. L 187 vom 10.7.2001, S. 45. (8) ABl. L 328 vom 13.12.2001, S. 1.
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(2) Ab dem Zeitpunkt der Annahme dieses Beschlusses gilt die Mitteilung Irlands an den Präsidenten des
Rates nach Artikel 5 des Schengen-Protokolls, dass es sich an allen Vorschlägen und Initiativen auf der
Grundlage des Schengen-Besitzstands nach Artikel 1 beteiligen will, als unwiderruflich erfolgt.

(3) Maßnahmen auf der Grundlage des Schengen-Besitzstands nach Artikel 1, die vor Annahme des
Ratsbeschlusses nach Artikel 4 Absatz 1 angenommen wurden, einschließlich der in Artikel 2 Absatz 2
Buchstaben a) bis c) genannten Maßnahmen, werden für Irland zu dem Zeitpunkt bzw. zu den Zeitpunkten
wirksam, zu dem bzw. zu denen der Rat nach Artikel 4 beschließt, den Besitzstand nach Artikel 1 für Irland
in Kraft zu setzen, es sei denn, in der Maßnahme selbst ist ein späterer Zeitpunkt vorgesehen.

Geschehen zu Brüssel am 28. Februar 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident

A. ACEBES PANIAGUA
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ENTSCHEIDUNG DES RATES
vom 28. Februar 2002

über die Gewährung einer staatlichen Sonderbeihilfe durch die Regierung der Französischen
Republik für die Destillation bestimmter Erzeugnisse des Weinsektors

(2002/193/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 88 Absatz 2 Unterab-
satz 3,

nach Kenntnisnahme von dem Antrag der Regierung der Fran-
zösischen Republik vom 21. Januar 2002,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 29 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999
des Rates vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame
Marktorganisation für Wein (1) kann die Gemeinschaft
eine Unterstützung für die Destillation von Weinen
vorsehen, um den Weinmarkt zu stützen und so die
kontinuierliche Versorgung mit Produkten aus der
Destillation von Wein zu fördern.

(2) Nach Artikel 30 der genannten Verordnung kann für
den Fall einer außergewöhnlichen Störung des Wein-
marktes infolge von erheblichen Überschüssen und/oder
Qualitätsproblemen eine Dringlichkeitsdestillationsmaß-
nahme getroffen werden.

(3) In Frankreich hat das Wirtschaftsjahr 2000/01 zu einer
Verschlechterung der Marktlage geführt; die Tafelweinbe-
stände haben zugenommen, und die verkauften Mengen
sind gegenüber dem Wirtschaftsjahr 1999/2000 zurück-
gegangen. Zum 31. Juli 2001 beliefen sich die Bestände
an dieser Art Wein auf rund 17,5 Mio. Hektoliter, was
gegenüber den beiden vorangegangenen Wirtschafts-
jahren einen Anstieg um 62 % bedeutet.

(4) Diese Situation des französischen Marktes ist auch
darauf zurückzuführen, dass in den beiden letzten Wirt-
schaftsjahren — trotz des Rückgangs der Produktion in
Frankreich im Wirtschaftsjahr 2000/01 — die Produk-
tion gemeinschaftsweit zugenommen und die Vorliebe
der Verbraucher für Konsumtafelwein nachgelassen hat,
während sich die gehobenen Landweine der Konkurrenz
aus den neuen Erzeugerländern erwehren müssen.

(5) Dies sind die Ursachen für die besonders schwierige Lage
im Wirtschaftsjahr 2001/02, die sich in einem starken
Rückgang der Einkommen und der Preise in diesem
Sektor (− 18 % bzw. − 25 %) niedergeschlagen hat.

(6) Die Anwendung der Destillationsregelung gemäß Artikel
29 hat nicht ausgereicht, um den Markt in Frankreich
wieder ins Gleichgewicht zu bringen, was insbesondere
auf die relativ geringe Anzahl von Vertragsabschlüssen
zum vorgeschlagenen Preis — die Weinpreise lagen trotz

der verschlechterten Lage auf dem französischen Markt
noch über dem Preis für diese Destillation — sowie auf
den für Verträge auf Gemeinschaftsebene geltenden
hohen Kürzungssatz zurückzuführen ist.

(7) Dieses Ungleichgewicht auf dem Tafelweinmarkt hat die
französische Regierung veranlasst, gemäß Artikel 30 der
genannten Verordnung ein Kontingent von 4,5 Mio.
Hektolitern für die Dringlichkeitsdestillation zu bean-
tragen. Bei der Eröffnung dieser Dringlichkeitsdestillation
ist ein dem Erzeuger zu zahlender Preis festzulegen. Der
bisherige Preis von 1,914 EUR/% vol./hl reicht nach
Auffassung der französischen Regierung auf gar keinen
Fall aus, um den Markt wieder ins Gleichgewicht zu
bringen.

(8) Um dieser Situation abzuhelfen, plant die französische
Regierung im Rahmen des Kontingents von 4 Mio.
Hektolitern, dessen Eröffnung am 8. Februar 2002 vom
Verwaltungsausschuss für Wein auf Vorschlag der
Kommission gebilligt wurde, eine nationale Sonderbei-
hilfe für die Erzeuger, die Wein für die Destillation
gemäß Artikel 30 der genannten Verordnung abliefern,
durch die der den Erzeugern zu zahlende Preis für diese
Destillation auf maximal 2,744 EUR/% vol./hl ange-
hoben werden kann, wobei die Kosten dieser nationalen
Maßnahme mit höchstens 39,84 Mio. EUR veranschlagt
werden.

(9) Es liegen somit außergewöhnliche Umstände vor,
aufgrund deren die betreffende Beihilfe ausnahmsweise
und in dem für die Behebung des festgestellten Ungleich-
gewichts unerlässlichen Umfang unter den in dieser
Entscheidung vorgesehenen Bedingungen als mit
dem gemeinsamen Markt vereinbar betrachtet werden
kann —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Als mit dem gemeinsamen Markt vereinbar gilt eine Sonderbei-
hilfe der französischen Regierung für die Destillation von
4 Mio. Hektolitern Tafelwein im französischen Hoheitsgebiet
im Rahmen der Durchführung der Dringlichkeitsdestillation
gemäß Artikel 30 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999, und
zwar in Höhe des Betrags, der notwendig ist, um eine Erhö-
hung des Preises für Wein auf 2,744 EUR/% vol./hl zu ermög-
lichen, höchstens aber bis zu einem Betrag von 39,84 Mio.
EUR.

(1) ABl. L 179 vom 14.7.1999, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2585/2001 (ABl. L 345 vom
29.12.2001, S. 10).
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Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Französische Republik gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 28. Februar 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident

A. ACEBES PANIAGUA
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ENTSCHEIDUNG DES RATES
vom 28. Februar 2002

über die Gewährung einer staatlichen Sonderbeihilfe durch die Regierung der Italienischen Repu-
blik für die Destillation bestimmter Erzeugnisse des Weinsektors

(2002/194/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 88 Absatz 2 Unterab-
satz 3,

nach Kenntnisnahme von dem Antrag der Regierung der Italie-
nischen Republik vom 31. Januar 2002,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 29 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999
des Rates vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame
Marktorganisation für Wein (1) kann die Gemeinschaft
eine Unterstützung für die Destillation von Weinen
vorsehen, um den Weinmarkt zu stützen und so die
kontinuierliche Versorgung mit Produkten aus der
Destillation von Wein zu fördern.

(2) Nach Artikel 30 der genannten Verordnung kann für
den Fall einer außergewöhnlichen Störung des Wein-
marktes infolge von erheblichen Überschüssen und/oder
Qualitätsproblemen eine Dringlichkeitsdestillationsmaß-
nahme getroffen werden.

(3) Das Wirtschaftsjahr 2001/02 ist durch eine Krisensitua-
tion gekennzeichnet, die sich auf ein Ungleichgewicht
zwischen Angebot und Nachfrage zurückführen lässt.
Ursache hierfür ist weniger eine Überproduktion als viel-
mehr ein Überangebot auf dem Binnenmarkt aufgrund
der zunehmenden Bestände und Weineinfuhren aus
Drittländern. Auf dem italienischen Markt waren insbe-
sondere erhebliche Überschüsse an weißem Tafelwein zu
verzeichnen; so lagen die Tafelweinbestände um 70 %
über dem Niveau von 1999. Des Weiteren ist der Durch-
schnittspreis für diese Art Wein um 23 % gegenüber
dem Wirtschaftsjahr 1998/1999 gesunken, was zu
einem erheblichen Rückgang bei den Erzeugerein-
kommen geführt hat.

(4) Mit der freiwilligen Destillation von Tafelweinen zur
Versorgung des Marktes mit Trinkalkohol gemäß Artikel
29 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 konnte die Lage
des italienischen Marktes nicht verbessert werden, da mit
den unterzeichneten Verträgen ein Niveau erreicht
wurde, das dem Doppelten der zulässigen Mengen
entspricht.

(5) Dieses Ungleichgewicht auf dem Tafelweinmarkt hat die
italienische Regierung veranlasst, gemäß Artikel 30 der
genannten Verordnung ein Kontingent von 5 Mio.
Hektolitern für die Dringlichkeitsdestillation zu bean-
tragen. Bei der Eröffnung dieser Dringlichkeitsdestillation

ist ein dem Erzeuger zu zahlender Preis festzulegen. Der
bisherige Preis von 1,914 EUR/% vol./hl reicht nach
Auffassung der italienischen Regierung für eine effektive
Sanierung des Marktes nicht aus.

(6) Um dieser Situation abzuhelfen, plant die italienische
Regierung im Rahmen des Kontingents von 4 Mio.
Hektolitern, dessen Eröffnung am 8. Februar 2002 vom
Verwaltungsausschuss für Wein auf Vorschlag der
Kommission gebilligt wurde, eine nationale Sonderbei-
hilfe für die Erzeuger, die Wein für die Destillation
gemäß Artikel 30 der genannten Verordnung abliefern,
durch die der den Erzeugern zu zahlende Preis für diese
Destillation auf maximal 2,12 EUR/% vol./hl angehoben
werden kann, wobei die Kosten dieser nationalen
Maßnahme mit höchstens 8,27 Mio. EUR veranschlagt
werden.

(7) Es liegen somit außergewöhnliche Umstände vor,
aufgrund deren die betreffende Beihilfe ausnahmsweise
und in dem für die Behebung des festgestellten Ungleich-
gewichts unerlässlichen Umfang unter den in dieser
Entscheidung vorgesehenen Bedingungen als mit
dem gemeinsamen Markt vereinbar betrachtet werden
kann —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Als mit dem gemeinsamen Markt vereinbar gilt eine Sonderbei-
hilfe der italienischen Regierung für die Destillation von 4 Mio.
Hektolitern Tafelwein im italienischen Hoheitsgebiet im
Rahmen der Durchführung der Dringlichkeitsdestillation gemäß
Artikel 30 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999, und zwar in
Höhe des Betrags, der notwendig ist, um eine Erhöhung des
Preises für Wein auf 2,12 EUR/% vol./hl zu ermöglichen,
höchstens aber bis zu einem Betrag von 8,27 Mio. EUR.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Italienische Republik gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 28. Februar 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident

A. ACEBES PANIAGUA

(1) ABl. L 179 vom 14.7.1999, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2585/2001 (ABl. L 345 vom
29.12.2001, S. 10).
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 17. Oktober 2001

über die Beihilferegelung, die Italien zugunsten der Bereiche Erzeugung, Verarbeitung und Handel
mit Erzeugnissen aus Anhang I des Vertrags (Gesetz der Region Sizilien Nr. 81 vom 7. November

1995) in Kraft setzen möchte

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2001) 3060)

(Nur der italienische Text ist verbindlich)

(2002/195/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 88 Absatz
2 Unterabsatz 1,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame
Marktorganisation für Wein (1),

nach Aufforderung der Beteiligten, im Sinne des genannten Artikels Stellung zu nehmen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

I. VERFAHREN

(1) Mit Schreiben vom 6. Dezember 1995 haben die italienischen Behörden das Regionalgesetz der
Region Sizilien Nr. 81 vom 7. November 1995 über „Bestimmungen finanzieller Natur für das Jahr
1995“ (im Folgenden das „Gesetz Nr. 81/1995“) für die Bereiche Erzeugung, Verarbeitung und
Handel mit Erzeugnissen aus Anhang I des Vertrags gemäß Artikel 88 Absatz 3 des Vertrags bei der
Kommission angemeldet. Per Schreiben vom 2. Mai 1996 haben dieselben Behörden den Wortlaut
des Regionalgesetzes Nr. 18 vom 6. April 1996 (im Folgenden das Gesetz Nr. 18/1996)
„Maßnahmen in den Bereichen Gewerbetreibende und Jugendförderung. Fonds für die Mechanisie-
rung der Landwirtschaft (ESA). Neufassung der Vorschriften. Verlängerung der Bedingungen“ in
Änderung von Artikel 10 des Regionalgesetzes Nr. 81/1995 vorgelegt.

(2) Die Beihilfemaßnahmen gemäß Gesetz Nr. 81/1995, deren Durchführung ausgesetzt ist, bis eine
Kommissionsentscheidung gemäß Artikel 87 des Vertrags ergeht, wurden vom Generalsekretariat der
Kommission unter folgenden Nummern eingetragen:

N 408/B/96 Regionalgesetz Nr. 81/1995 für die Bereiche Erzeugung, Verarbeitung und Handel mit
Erzeugnissen aus Anhang I des Vertrags und

N 408/A/96 Sonstige Bereiche.

(1) ABl. L 179 vom 14.7.1999, S. 1. Siehe Erwägungsgrund 36 dieser Entscheidung. Die Verordnung hebt die Verord-
nung (EWG) Nr. 822/87 des Rates vom 16. März 1987 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein auf, die
wiederum die Verordnung (EWG) Nr. 337/79 des Rates vom 5. Februar 1979 über die gemeinsame Marktorganisation
für Wein in der geänderten Fassung von Verordnung (EWG) Nr. 454/80 des Rates vom 18. Februar 1980 abgelöst
hat.
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(3) Die Kommission hat die Beihilfe N 408/A/96 im Sinne der Beihilfemaßnahmen gemäß Gesetz Nr.
81/1995 geprüft und sie nach Maßgabe von Artikel 87 und 88 des Vertrags (Schreiben der
Kommission SG (97) D/07189 vom 20. August 1997) genehmigt, soweit sie für andere Bereiche,
also nicht für Landwirtschaft, Fischerei und Fischzucht maßgeblich sind. Inwieweit die Maßnahmen
aus dem oben genannten Gesetz auch auf die Bereiche Landwirtschaft, Fischerei und Fischzucht
zutreffen, wurde von der Kommission im Rahmen von Beihilfe N 408/B/96 geprüft.

Die vorliegende Entscheidung betrifft nicht die Beihilfe N 408/A/96.

(4) Mit Schreiben Nr. 5657 vom 9. August 1996, Nr. 7382 vom 30. Oktober 1996, Nr. 7694 vom 13.
November 1996 und Nr. 2694 vom 12. April 1996 wurden weitergehende Angaben übermittelt.
Aus den von den italienischen Behörden vorgelegten Informationen geht eindeutig hervor, dass
Artikel 4 und 9 des Gesetzes Nr. 81/1995 für die Bereiche Landwirtschaft, Fischerei und Fischzucht
gelten; bei Artikel 8 haben die Behörden dagegen nur unzureichend auf die von der Kommission
gestellten Fragen zum Geltungsbereich geantwortet, d. h. ob der besagte Artikel auf die Bereiche
Erzeugung, Verarbeitung und Handel mit Erzeugnissen aus Anhang I des Vertrags anwendbar ist.

(5) Mit Schreiben vom 23. Januar 1997 unterrichtete die Kommission Italien über ihre Entscheidung,
gegen die besagte Beihilfe das Verfahren gemäß Artikel 88 Absatz 2 des Vertrags einzuleiten.

(6) Die Entscheidung der Kommission, das Verfahren einzuleiten, wurde im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften (2) veröffentlicht. Die Kommission hat die Betroffenen aufgefordert, zur fraglichen
Maßnahme Stellung zu nehmen.

(7) Die italienischen Behörden haben mit Schreiben Nr. 3155 vom 8. Mai 1997 bzw. 3899 vom 12.
Juni 1997 zur Sache Stellung genommen. Diesbezügliche Äußerungen anderer Beteiligter liegen der
Kommission nicht vor.

(8) Mit Schreiben Nr. 9365 vom 23. Juli 2001, eingegangen am 28. August 2001, beantragten die
italienischen Behörden die Anwendung von Artikel 7 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999
des Rates vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des
EG-Vertrags (3) auf Artikel 4 des Gesetzes Nr. 81/1995 und somit eine Entscheidung der Kommission
innerhalb von zwei Monaten ab Antragstellung.

(9) Diese Entscheidung betrifft nur die Anwendbarkeit der Beihilfemaßnahmen auf die Bereiche aus
Anhang I des Vertrags (d. h. Landwirtschaft im Sinne von Urerzeugung, Verarbeitung und Handel mit
Erzeugnissen aus Landwirtschaft, Fischerei und Fischzucht).

II. BESCHREIBUNG

(10) Von dieser Entscheidung sind nur die Maßnahmen gemäß Artikel 4, 8 und 9 des Regionalgesetzes
Nr. 81/1995 betroffen, auf die im Folgenden insofern eingegangen wird, als sie für Waren aus
Anhang I des Vertrags (Agrar- und Fischereierzeugnisse) maßgeblich sind. Soweit die laut Gesetz Nr.
81/1995 vorgesehenen Maßnahmen auf andere Bereiche, also nicht die Landwirtschaft, Fischerei und
Fischzucht, zutreffen, wurden sie von der Kommission im Sinne von Artikel 87 und 88 des
EG-Vertrags geprüft und per Schreiben SG (97) D/07189 vom 20. August 1997 gebilligt.

(11) Artikel 4 des Regionalgesetzes Nr. 81/1995. Danach ist der Regionalrat für Landwirtschaft berechtigt,
„Beihilfen im Sinne von Artikel 78 des Regionalgesetzes Nr. 25/1993 an Weinbauern zu vergeben,
denen auf Grund von Verordnung (EWG) Nr. 454/80 (4) erworbene Wiederbepflanzungsrechte
zustanden, die durch die Dürre 1988-90 geschädigt wurden und die unter den gleichen Vorausset-
zungen einen Antrag auf Beihilfe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1442/88 (5) gestellt haben“. Dafür
wurden im Jahr 1995 2 Mrd. ITL (ca. 1 Mio. EUR) bereitgestellt.

(2) ABl. C 88 vom 19.3.1997, S. 17.
(3) ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1.
(4) Siehe Erwägungsgrund 36 dieser Entscheidung.
(5) Siehe Erwägungsgrund 36 dieser Entscheidung.
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Nur Weinbaubetriebe, die alle drei Bedingungen im Sinne des Artikels erfüllen, d. h. soweit:

i) ihnen im Sinne von Verordnung (EWG) Nr. 454/80 (6) erworbene Wiederbepflanzungsrechte
zustehen;

ii) sie aufgrund der Dürre in den Jahren 1988-90 nicht davon Gebrauch machen konnten;

iii) sie einen Auftrag auf Prämie gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1442/88 für die endgültige Aufgabe
von Rebflächen gestellt haben,

haben Anspruch auf eine entsprechende Beihilfe.

Entsprechend förderfähige Betriebe haben Anspruch auf Zuwendungen gemäß Artikel 78 des Regio-
nalgesetzes Nr. 25/93, wonach Weinbaubetrieben, die einen Rodungs- und Wiederbepflanzungsan-
trag gestellt haben und durch die Dürre in den Jahren 1988-90 Verluste erlitten haben, Beihilfen
gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1442/88 zustehen.

Im Grunde soll damit ein Ausgleich für die betreffenden Weinbauern geschaffen werden, die die
Wiederbepflanzungsrechte auf Grund der Dürre nicht wahrnehmen konnten, und da diese Rechte in
der Zeit, in der die besagte Dürre auftrat, gerade ausliefen, sollten ihnen zum Ausgleich die Prämien
für die endgültige Stilllegung von Rebflächen angeboten werden.

(12) Was Artikel 4 anbelangt, so hat die Kommission im Schreiben vom 23. Januar 1997 zur Einleitung
des Verfahrens die Überlegungen dargelegt, die unter den Erwägungsgründen 13-16 vollständig
wiedergegeben sind:

(13) Laut Verordnung (EWG) Nr. 1442/88 (7) über die Gewährung von Prämien für die endgültige
Aufgabe von Rebflächen (8) in den Weinbaujahren 1988/89-1997/98 sind Beihilfen (aus dem
EAGFL/Abteilung Garantie) für Weinbauern möglich, die die Weinerzeugung endgültig aufgeben. Die
Aufgabe muss nach den in der Verordnung vorgesehenen Bedingungen erfolgen. Die Höhe der
Prämie (vgl. Erwägung 3 der Verordnung) ist nach Ertragskraft der betroffenen Flächen gestaffelt, um
sowohl den Kosten für die Rodungsmaßnahme und dem Verlust des Wiederbepflanzungsrechts als
auch künftigen Einkommensausfällen Rechnung zu tragen. Natürlich muss die Hauptvoraussetzung,
d. h. die Rodung der Rebfläche, erfüllt sein (Artikel 4.2 der Verordnung: „Die Prämie wird nur gegen
Vorlage einer schriftlichen Erklärung gewährt, mit der sich der Antragsteller verpflichtet, […] die
Rebflächen, für welche die Prämie beantragt worden ist, zu roden oder roden zu lassen“. Artikel 6
der Verordnung: „Die Prämie zur endgültigen Aufgabe wird […] ausgezahlt, sofern der Antragsteller
den Nachweis über die erfolgte Rodung erbracht hat“). Mit der fraglichen Beihilfe verfolgen die
regionalen Behörden offensichtlich nicht das Ziel, die Stilllegung derzeit bewirtschafteter Flächen zu
fördern (Zielvorgabe der Verordnung (EWG) Nr. 1442/88), sondern vielmehr bei Nichtausübung
eines Wiederbepflanzungsrechts einen Ausgleich für die Weinbauern zu schaffen. In der siziliani-
schen Regelung ist die Bewilligung einer vergleichbaren Beihilfe wie in der Verordnung (EWG) Nr.
1442/88 (mit der Zielsetzung Rodung bestehender Rebflächen und die sich nach den zu erwartenden
Nachteilen infolge der Rodung berechnet) als Ausgleich für einen anspruchsbegründenden Tatbe-
stand vorgesehen, der keine Gemeinsamkeiten mit dem Auslöser für die kofinanzierte Beihilfe
aufweist. Angesichts der Berechnungsmethode für die Beihilfe der EU-Verordnung und voneinander
abweichender anspruchsbegründender Tatbestände — Regelung nach „Verordnung (EWG) Nr. 1442/
88“ hier und fragliche Regionalbeihilfe da — würde die Gewährung dieser Beihilfe zweifellos zu einer
Überkompensierung der den Begünstigten entstehenden Kosten führen.

(14) Unter diesen Umständen lässt sich nicht aufrechterhalten, dass die sizilianische Vorschrift ein
„vergleichbares“ Ziel verfolgt wie die EU-Regelung mit Artikel 19 der betreffenden Verordnung:
„Diese Verordnung steht der Gewährung von Beihilfen, die in einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
vorgesehen sind und ähnliche Ziele wie diese Verordnung verfolgen, nicht entgegen. […] die
Gewährung dieser Beihilfe [unterliegt] einer Prüfung gemäß den Artikeln 92, 93 und 94 des
Vertrags“). Die vorstehenden Erwägungen treffen nur dann zu, wenn die jeweiligen Wiederbepflan-
zungsrechte rechtsgültig sind.

(6) Im Wortlaut von Artikel 4 des Regionalgesetzes fallen unrichtige Rechtsverweise auf: Zu den laut Artikel 4 vorgese-
henen Bedingungen gehört nämlich ein bestehendes Wiederbepflanzungsrecht, das im Sinne von Verordnung (EWG)
Nr. 454/80 erworben wurde. Zum Zeitpunkt der Verkündung des Gesetzes waren die Bestimmungen, die durch
Verordnung (EWG) Nr. 454/80 in die Verordnung (EWG) Nr. 337/79 übernommen worden waren, seit dem 1. April
1987 (Inkrafttreten der Verordnung (EWG) Nr. 822/87 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein) nicht mehr
gültig. Die Wiederbepflanzungsrechte bestanden nämlich auf Grundlage von Verordnung (EWG) Nr. 337/79.

(7) Siehe Erwägungsgrund 36 dieser Entscheidung.
(8) ABl. L 132 vom 28.5.1998, S. 3. Die Anwendbarkeit der Verordnung wurde durch Verordnung (EG) Nr. 1595/96

vom 30. Juli 1996 (ABl. L 206 vom 16.8.1996, S. 36) bis zum Weinbaujahr 1997/98 verlängert.
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(15) Im vorliegenden Fall sind die Wiederbepflanzungsrechte im Sinne der fraglichen Regionalvorschrift
— erworben auf Grundlage der Verordnung (EWG) Nr. 337/79 — nicht einmal rechtsgültig (da sie
durch die Bestimmungen der früheren gemeinsamen Marktorganisation auf acht Jahre befristet waren
und somit der „letzte“, auf Grundlage dieser Rechtsvorschriften erworbene Anspruch spätestens acht
Jahre nach dem 31. März 1987 verfiel). Es sieht im Grunde ganz so aus, als ob mit der fraglichen
Regionalbeihilfe Beihilfen im Sinne von Verordnung (EWG) Nr. 1442/88 (für Landwirte, die ihre
Rebflächen roden) an sizilianische Weinbauern vergeben werden sollen, denen aufgrund der Bestim-
mungen von Verordnung (EWG) Nr. 337/79 ein Wiederbepflanzungsrecht zustand, die dieses
Wiederbepflanzungsrecht aber infolge der klimatischen Verhältnisse 1988-90 nicht ausüben
konnten. Damit wäre eine rückwirkende Entschädigung für den „Verlust“ eines nicht mehr nutzbaren
Wiederbepflanzungsrechts gegeben.

(16) Würde jedoch bei einem rechtsgültigen Wiederbepflanzungsrecht die Bewilligung einer Beihilfe nach
Verordnung (EWG) Nr. 1442/88 zu einer Überkompensierung der den Weinbauern entstehenden
Kosten führen, so wäre diese Beihilfe bei einem rechtlich nicht bestehenden Wiederbepflanzungsrecht
schlechthin unbegründet (da keine Gegenleistung dafür erbracht wird) und ist als Betriebsbeihilfe zu
werten, die mit dem gemeinsamen Markt grundsätzlich nicht vereinbar ist. Die fragliche Beihilfe
erfolgt in einem Wirtschaftsbereich, der auch im Hinblick auf die Produktionsaufgabe Vorschriften
unterliegt, die unter eine gemeinsame Marktorganisation fallen. Nach der gängigen Rechtsprechung
des Gerichtshofs sind diese Vorschriften so umfassend und erschöpfend, dass die Mitgliedstaaten
daran gehindert werden, u. U. dagegen verstoßende Maßnahmen zu treffen. Unter diesen Umständen
scheint die Regionalbeihilfe gegen die EU-Vorschriften für die gemeinsame Marktorganisation für
Wein zu verstoßen (Verordnung (EWG) Nr. 822/87), und daher käme auch eine Ausnahmeregelung
nach den Absätzen 2 und 3 von Artikel 87 (bisher 92) des Vertrags nicht für sie in Frage.

(17) Laut Artikel 8 des Regionalgesetzes Nr. 81/1995 ist die Aufstockung des bestehenden Rotationsfonds
bei der CRIAS (Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane) um 10 Mrd. ITL geplant, der für
die Vergabe von Betriebskrediten an Handwerksbetriebe bestimmt ist.

(18) In ihrem Schreiben vom 23. Januar 1997 zur Einleitung des Verfahrens ist die Kommission von den
Überlegungen unter den Punkten 19 und 20 ausgegangen.

(19) Es ist nicht auszuschließen, dass auch Handwerksbetriebe aus den Bereichen Erzeugung, Verarbeitung
und Handel mit Erzeugnissen aus Anhang I des Vertrags in den Anwendungsbereich dieses Artikels
fallen. Die Kommission hat die italienischen Behörden per Schreiben Nr. 23927 vom 17. Juni 1996
aufgefordert, genauere Angaben zu den Wirtschaftsbereichen zu machen, die unter dem Begriff
Handwerksbetrieb zu verstehen sind, d. h. konkret gesagt, ob auch die Bereiche Erzeugung, Verarbei-
tung und Handel mit Agrarerzeugnissen darunter fallen. In ihrem Antwortschreiben Nr. 7382 vom
30. Oktober 1996 schlossen die italienischen Behörden landwirtschaftliche Betriebe aus dem Bereich
Agrarerzeugung zwar von einer Förderung durch diese Fonds aus, räumten aber ein, dass der Begriff
Handwerksbetrieb gerade in dieser Region in Ad-hoc-Gesetzestexten teilweise auch im Sinne von
Verarbeitung und Handel (bei Investitionen in der Milchwirtschaft beispielsweise) ausgelegt wurde
und daher das gesamtstaatliche Gesetz Nr. 443 vom 8. August 1985 (Rahmengesetz für das
Handwerk) für das Verständnis des Geltungsbereichs der Vorschrift maßgeblich sei. Und danach
gehörten landwirtschaftliche Erzeugerbetriebe definitionsgemäß nicht zu den Handwerksbetrieben.
Unter diesen Umständen ist nicht auszuschließen, dass die von der CRIAS bewilligten Betriebskredite
auch an Handwerksbetriebe aus den Bereichen Verarbeitung bzw. Handel mit Agrarerzeugnissen
gehen. Da es sich um eine neue Beihilferegelung handelt, die nach dem 1. Januar 1996 (9) gültig
bleibt, müsste sie anhand der Rahmenregelung für staatliche Beihilfen in Form von Betriebskre-
diten (10) geprüft werden, doch solange keine späteren Angaben vorliegen, lassen sich die
Maßnahmen nur bedingt nach der Rahmenregelung beurteilen. Folglich hat die Kommission
beschlossen, gegen die Beihilfe im Sinne von Artikel 8 des Regionalgesetzes Nr. 81/95 das Verfahren
gemäß Artikel 88 (bisher 93) Absatz 2 des Vertrags einzuleiten, soweit sie auf Erzeugung, Verarbei-
tung oder Handel mit Erzeugnissen aus Anhang I des Vertrags anwendbar ist (d. h. soweit mit dem
Ausschluss des „Agrarsektors“ aus dem Geltungsbereich nicht alle genannten Bereiche ausgeschlossen
werden).

(9) Von der Kommission gesetzter Stichtag für die Anwendung der neuen Rahmenregelung für staatliche Beihilfen in
Form von Betriebskrediten auf „nicht bestehende“ Beihilfen im Sinne von Artikel 88 (bisher 93) Absatz 1 des
Vertrags.

(10) ABl. C 44 vom 16.2.1996.
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(20) Artikel 9 des Regionalgesetzes Nr. 81/1995. Durch Artikel 9 des Regionalgesetzes Nr. 81/1995 werden
die Ausgaben im Sinne von Rubrik 05 des Regionalministeriums für Strukturhilfe freigegeben und
Posten Nr. 75826 des Regionaletats wird um 3 Mrd. ITL aufgestockt. Nach Angaben der italieni-
schen Behörden sind die Ausgaben im Sinne von Artikel 9 des Regionalgesetzes Nr. 81/1995 für die
Refinanzierung der Beihilfen durch das Regionalgesetz Nr. 26 vom 27. Mai 1987 gedacht, die unter
der Nummer C 3/87 (gebilligt durch Beschluss vom 21. Oktober 1987) und C 45/87 (gebilligt durch
Beschluss SG (88) D/12824 vom 8. November 1988) geprüft wurden. Das Gesetz Nr. 26 vom 27.
Mai 1987 sei verlängert und in Teilen durch das Regionalgesetz 25/90 neu gefasst worden, das von
der Kommission im Zuge des Beihilfeverfahrens NN 27/92 (Beschluss SG (92) D/15059 vom 3.
November 1992) geprüft und genehmigt worden war.

(21) Die Kommission hat beschlossen, in Anbetracht der Ausführungen u. a. unter Erwägungsgrund 22
das Verfahren gemäß Artikel 88 Absatz 2 einzuleiten.

(22) Die verschiedenen oben aufgezählten Gesetze, durch die Beihilfen für den Fischereisektor vergeben
werden, wurden anhand der Leitlinien für die Prüfung staatlicher Beihilfen im Fischereisektor (11)
geprüft, die auf die verbindlich einzuhaltenden Bedingungen in Verordnung (EWG) Nr. 4028/86 des
Rates vom 18. Dezember 1986 über Gemeinschaftsmaßnahmen zur Verbesserung und Anpassung
der Strukturen im Bereich der Fischerei und Aquakultur (12) verweisen. Der Kommission liegen für
eine Beurteilung, ob die im Rahmen des Regionalgesetzes Nr. 81/1995 für den Fischereisektor
bewilligten Beihilfen mit den zum Zeitpunkt der Anmeldung geltenden Vorschriften, d. h. den
Leitlinien für die Prüfung staatlicher Beihilfen im Bereich Fischerei und Fischzucht (13), die auf die
verbindlich einzuhaltenden Bedingungen in Verordnung (EG) Nr. 3699/93 des Rates (14) verweisen,
in der die Kriterien und Voraussetzungen für strukturpolitische EU-Maßnahmen im Bereich Fischerei
und Fischzucht sowie für die Verarbeitung und den Handel mit Fischereierzeugnissen festgelegt
werden, vereinbar sind, nicht genügend Informationen vor.

III. STELLUNGNAHME ITALIENS

(23) Per Schreiben Nr. 3155 vom 8. Mai 1997 bzw. Nr. 3899 vom 12. Juni 1997 haben die italienischen
Behörden nur zu den Artikeln 4 und 8 des Gesetzes Nr. 81/1995 Stellung genommen. In erster Linie
bei Artikel 4 wiesen die Behörden auf Folgendes hin.

(24) Die Betriebsinhaber der betreffenden Weinbaubetriebe konnten ein bereits erworbenes Recht nicht in
Anspruch nehmen, da das Wiederbepflanzungsrecht in der Zeit, in der die Naturkatastrophe auftrat,
gerade auslief. Mit der Regelung durch das Gesetz Nr. 25/93 würde der Landwirt für den Verlust
eines bestehenden Wiederbepflanzungsrechts und künftige Einkommensausfälle entschädigt, zumal ja
das Ziel der Verordnung (EWG) Nr. 1442/88 (15), nämlich der Abbau des Weinbaupotenzials,
ohnehin erreicht worden ist, wenn auch aus Gründen, auf die der Landwirt keinen Einfluss hatte.

(25) Die Weinbauern hätten die Rebflächen tatsächlich gerodet und die Kosten dafür übernommen, aber
keine staatliche Hilfe dafür bekommen. Der Vorschlag der Behörden lautet somit, als Berechnungs-
methode für die Beihilfe die durchschnittliche Produktion der fünf Weinbaujahre vor der Rodung für
die Zuerkennung des Niveaus gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1442/88 und für die Prämienzahlung
den ECU-Wert im Bezugsjahr zugrunde zu legen.

(26) Voraussetzung für eine Prämienzahlung laut Regionalgesetz ist ein bestehendes Wiederbepflanzungs-
recht, das in den fünf Weinbaujahren nach der Rodung wahrgenommen werden konnte, soweit keine
anderen Prämien in Anspruch genommen wurden.

(27) Was insbesondere Artikel 8 angeht, so seien der Rotationsfonds und die dazugehörigen Finanzmittel,
wie die italienischen Behörden verlauten ließen, nach Wegfall durch eben diesen Artikel in einen
einheitlichen, getrennt verwalteten Fond eingebracht worden, aus dem Maßnahmen zugunsten des
Handwerks, wie in Artikel 64 des Regionalgesetzes Nr. 6/97 geregelt, bestritten werden. Zum
Zeitpunkt des Transfers von 10 Mrd. ITL (ca. 5 Mio. EUR), u. a. auch für Artikel 8, wies der
zuständige Regionalrat auf die Zweckmäßigkeit hin, bei der Durchführung des Transfers „der CRIAS
zu empfehlen, Handwerksbetriebe aus den Bereichen Erzeugung, Verarbeitung oder Handel mit
Agrarerzeugnissen“ von der Möglichkeit, die Beihilfe in Anspruch zu nehmen, auszuschließen.

(11) ABl. C 269 vom 19.10.1985.
(12) ABl. L 376 vom 31.12.1986, S. 7.
(13) ABl. C 260 vom 17.9.1994, S. 3.
(14) ABl. L 346 vom 31.12.1993, S. 15, endgültige Fassung der Verordnung (EG) Nr. 2468/98 (ABl. L 312 vom

20.11.1998).
(15) Siehe Erwägungsgrund 36 dieser Entscheidung.
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(28) Zu Artikel 9 des Gesetzes Nr. 81/1995 liegt keine Stellungnahme der italienischen Behörden vor.

IV. RECHTLICHE BEWERTUNG

a) Artikel 4 des Gesetzes Nr. 81/1995

(29) Laut Artikel 4 des Gesetzes Nr. 81/1995 ist eine Beihilfe für Weinbauern möglich, denen ein auf
Grund von Verordnung (EG) Nr. 454/80 (16) erworbenes Wiederbepflanzungsrecht zustand, die
durch die Dürre 1988-90 geschädigt worden waren und die einen Antrag auf Beihilfe gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1442/88 (17) nach den gleichen Voraussetzungen gestellt haben.

(30) Nach Artikel 87 Absatz 1 des Vertrags sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen
gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige
den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar,
soweit sie den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Nach Auffassung der Kommis-
sion sind im vorliegenden Fall für alle genannten Maßnahmen die Voraussetzungen für die Anwen-
dung von Artikel 87 Absatz 1 erfüllt. In der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 über die gemeinsame
Marktorganisation für Wein heißt es in Artikel 71, dass die Artikel 87, 88 und 89 des Vertrags auf
die Erzeugung und den Handel mit Waren im Sinne dieser Verordnung anwendbar sind.

(31) Laut Artikel 4 des fraglichen Gesetzes sind Beihilfen an Weinbauern als Ausgleich für Nachteile
vorgesehen, die ihnen durch die Unmöglichkeit entstanden sind, ein ihnen im Sinne von Verordnung
(EWG) Nr. 337/79 zustehendes Wiederbepflanzungsrecht wahrzunehmen, soweit sie einen Antrag
auf Bewilligung von Beihilfen gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1442/88 für endgültige Flächenaufgabe
gestellt haben. Die mit der staatlichen Beihilfe geförderten Weinbauern ziehen daraus wirtschaftliche
Vorteile, die sie ansonsten im regulären Geschäft nicht erhalten hätten, und verbessern somit ihre
Wettbewerbsposition gegenüber anderen Landwirten der Gemeinschaft, die keine entsprechenden
Beihilfen erhalten.

(32) Die Beihilfe beeinträchtigt den Wettbewerb und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten. Schließ-
lich betreiben die Begünstigten eine Wirtschaftstätigkeit in einem Bereich, in dem Handel zwischen
den Mitgliedstaaten stattfindet, d. h. im Weinsektor. 1995 betraf der innergemeinschaftliche Handel
mit Wein nämlich 31 346 000 hl, und die EU-weite Erzeugung lag bei 12 152 848 000 hl,
58 776 000 hl davon entfielen auf Italien (d. h. 38 % der gesamten Produktion der 12-er Gemein-
schaft). Außerdem stellte Italien 34,1 % des weltweiten Weinhandels dar. Auf Sizilien als Weinanbau-
gebiet entfielen 1995 18 % der italienischen Weinproduktion (mit ca. 164 000 HA Produktion). Die
fragliche Maßnahme fällt somit unter den Begriff staatliche Beihilfe, wie er in Artikel 87 Absatz 1
definiert wird.

(33) Das Verbot der Vergabe staatlicher Beihilfen ist nicht absolut zu verstehen. Auf den vorliegenden Fall
treffen die Ausnahmen gemäß Artikel 87 Absatz 2 des Vertrags ganz offensichtlich nicht zu und
wurden von den italienischen Behörden auch nicht in Anspruch genommen. Nach der jetzigen
Informationslage ist die Dürre nicht als außergewöhnlicher Umstand im Sinne von Artikel 87 Absatz
2 Buchstabe b) zu betrachten. Für die gemeldete Regelung wäre dem Wesen nach nur eine
Ausnahmeregelung nach Artikel 87 Absatz 3 denkbar. Es ist daher zu prüfen, ob für die Durchfüh-
rung der geplanten Maßnahmen eine entsprechende Ausnahmeregelung in Frage kommt.

(34) Laut Artikel 4 des Gesetzes Nr. 81/1995 ist eine Beihilfe für Weinbauern möglich, denen ein auf
Grund von Verordnung (EWG) Nr. 454/80 erworbenes Wiederbepflanzungsrecht zustand, die es aber
wegen der Dürre 1988-90 nicht in Anspruch nehmen konnten und die einen Antrag auf Beihilfe
gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1442/88 nach den gleichen Voraussetzungen gestellt haben. Die
Rechte, auf die sich die italienischen Behörden beziehen und die die Hauptvoraussetzung für die
Bewilligung der Beihilfen bilden, leiten sich aus der Verordnung (EWG) Nr. 337/79 betreffend
Vorschriften über die gemeinsame Marktorganisation für Wein her.

(16) Siehe Erwägungsgrund 36 der vorliegenden Entscheidung.
(17) Siehe Erwägungsgrund 36 der vorliegenden Entscheidung.
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(35) Da das fragliche Gesetz von den italienischen Behörden regulär im Sinne von Artikel 88 Absatz 3
des Vertrags angemeldet wurde, sind für seine Bewertung die bestehenden EU-Leitlinien für staatliche
Beihilfen im Agrarsektor (18) (im Folgenden: die Leitlinien) maßgeblich. Nach Maßgabe von Punkt
23.3 der Leitlinien gelten sie nämlich mit Wirkung ab dem 1. Januar 2000 für neue staatliche
Beihilfen, d. h. auch für solche, die bei der Kommission angemeldet wurden, über die die Kommis-
sion aber noch nicht entschieden hat.

(36) Die Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 hat die frühere Verordnung (EWG) Nr. 822/87 über die
gemeinsame Marktorganisation für Wein abgelöst, die wiederum die Verordnung (EWG) Nr. 337/79
und Verordnung (EWG) Nr. 1442/88 über die Gewährung von Prämien zur endgültigen Aufgabe von
Rebflächen aufhob. Die Wiederbepflanzungsrechte sind in Artikel 4, die Stilllegungsprämien in den
Artikeln 8, 9 und 10 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 geregelt.

(37) Nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 können Wiederbepflanzungsrechte auf zwei
Wegen erworben werden: entweder handelt es sich um ähnliche Rechte, die aufgrund früherer
gemeinschaftlicher bzw. innerstaatlicher Rechtsvorschriften bestehen, oder sie wurden von den
Mitgliedstaaten den Erzeugern zugestanden, die sich zur Rodung einer bewirtschafteten Rebfläche vor
Ende des dritten Weinbaujahrs nach dem Weinbaujahr, in dem diese Fläche neu bestockt wurde,
verpflichten. Die hier angesprochenen Wiederbepflanzungsrechte beruhen in der Tat auf älterem
Gemeinschaftsrecht; in Artikel 4 des Gesetzes Nr. 81/1995 heißt es hierzu ganz eindeutig, die
Beihilfe könne nur Weinbauern gewährt werden, denen „auf Grund von Verordnung (EWG) Nr.
454/80 erworbene Wiederbepflanzungsrechte zustehen, die durch die Dürre 1988-90 geschädigt
wurden und die einen Antrag auf Beihilfe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1442/88 nach den gleichen
Voraussetzungen gestellt haben“. Es bleibt also nachzuweisen, dass diese Ansprüche noch gültig sind
und ob sie in Prämien für endgültige Flächenaufgabe umgemünzt werden können.

(38) Als Ausgleich für die Rodungskosten, die die betreffenden Weinbaubetriebe übernommen haben,
wurde ihnen die Möglichkeit zugestanden, die Wiederbepflanzungsrechte auf denselben oder
vergleichbaren Flächen wahrzunehmen. Im vorliegenden Fall sind die (mit der Verordnung (EWG) Nr.
337/79 (19) erworbenen) Wiederbepflanzungsrechte nicht mehr gültig. In Anhang VI Buchstabe C)
der Verordnung (EWG) Nr. 454/80 wird nämlich das Wiederbepflanzungsrecht als „Recht definiert,
unter den in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen im Laufe der acht Wirtschaftsjahre nach
dem Jahr der ordnungsgemäß gemeldeten Rodung auf einer Fläche, die, auf die Reinkultur bezogen,
der gerodeten Fläche gleichwertig ist, Reben anzupflanzen“. Da diese Landwirte die Wiederbepflan-
zungsrechte bis zu ihrem Verfall nicht wahrgenommen haben (laut Aussage der Behörden liefen die
fraglichen Ansprüche in den Jahren 1988-90 aus), waren auch zum Zeitpunkt der Anmeldung des
hier zu prüfenden Gesetzes keine gültigen Rechte mehr gegeben, geschweige denn im Sinne von
Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 Artikel 4 Ziffer 1.

(39) Wenn aber die auf Grundlage von Verordnung (EWG) Nr. 337/79 erworbenen Wiederbepflanzungs-
rechte verfallen sind, wäre eine Beihilfe als Ausgleich für diese Rechte grundsätzlich als rückwirkende,
mit Punkt 3.6 der Leitlinien nicht zu vereinbarende Beihilfe zu werten; danach kann eine rückwir-
kend für Leistungen, die der Begünstigte bereits erbracht hat, gewährte Beihilfe nicht als ausrei-
chender Anreiz betrachtet werden und ist mit einer Betriebsbeihilfe gleichzusetzen, deren einziger
Zweck es ist, den Begünstigten finanziell zu entlasten. Außer bei Beihilferegelungen mit kompensato-
rischer Wirkung müsste somit grundsätzlich dafür gesorgt werden, dass Beihilfen nicht für laufende
Arbeiten oder Leistungen gewährt werden, die vor der regulären Antragstellung bei der zuständigen
Fachbehörde bereits abgeschlossen waren.

(40) Der einzig denkbare Fall, in dem eine Beihilfe im Sinne der besagten Leitlinien rückwirkend und bei
Nachweis, dass sie mit den Regeln der jeweiligen gemeinsamen Marktorganisation vereinbar ist,
gewährt werden könnte, sind Ausgleichsmaßnahmen. Im vorliegenden Fall ist demnach zu prüfen,
ob Punkt 11 der Leitlinien auf „Beihilfen zum Ausgleich von Schäden in der landwirtschaftlichen
Erzeugung oder an landwirtschaftlichen Produktionsmitteln“, im konkreten Fall also Beihilfen zur
Entschädigung der Landwirte für Verluste durch schlechte klimatische Verhältnisse (Dürre von
1988-90) zutrifft. Die italienischen Behörden haben nämlich in ihrem Schreiben Nr. 3899 vom 12.
Juni 1997 die Nichtausübung des Wiederbepflanzungsrechts (und somit den entstandenen Schaden)

(18) ABl. C 28 vom 1.2.2000, S. 2.
(19) In der veränderten Fassung von Verordnung (EWG) Nr. 454/80.
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und die Naturkatastrophe miteinander verknüpft. Wie es jedoch unter Punkt 11.1.2 der Leitlinien
heißt, müsse nach Auffassung der Kommission, um möglichen wettbewerbsverzerrenden Faktoren
vorzubeugen, dafür gesorgt werden, dass eine als Ausgleich für erlittene Schäden in der landwirt-
schaftlichen Erzeugung gewährte Beihilfe ungeachtet der organisatorischen und finanziellen Zwänge
möglichst bald nach Eintreten des anspruchsbegründenden Tatbestands an die Landwirte ausgezahlt
wird. Wird die Beihilfe erst mehrere Jahre nach Schadenseintritt ausgezahlt, so besteht durchaus die
Gefahr, dass diese Beihilfe die gleiche wirtschaftliche Wirkung hat wie eine Betriebsbeihilfe. Dies gilt
vor allem für rückwirkend gezahlte Beihilfen und bei Anträgen, zu denen zu gegebener Zeit nicht alle
erforderlichen Nachweise vorlagen. Daher wird die Kommission keinem Beihilfevorhaben
zustimmen, das mehr als drei Jahre nach Eintreten des anspruchsbegründenden Tatbestands vorge-
schlagen wird, solange keine entsprechende Begründung, wie etwa Art und Ausmaß des anspruchs-
begründenden Tatbestands bzw. Spätwirkungen oder Folgeschäden, angeführt wird. Im vorliegenden
Fall sind die Voraussetzungen nicht mehr gegeben, und die Behörden haben keine Angaben zur
Bewertung von Ausmaß und Art des Tatbestands, geschweige denn zu den Spätwirkungen oder
Folgeschäden gemacht, um die um drei Jahre verspätete Inanspruchnahme, wie dies laut Leitlinien
möglich ist, zu rechtfertigen.

(41) Die Beihilfe kann nicht einmal als Beihilfe für die Stilllegung von Produktionskapazitäten im Sinne
von Punkt 9 der Leitlinien ausgelegt werden. Denn eine entsprechende Beihilfe ist nur dann nicht als
bloße Betriebsbeihilfe für die betreffenden Unternehmen zu betrachten, wenn dies nachgewiesener-
maßen im Interesse des betreffenden Sektors als Ganzes erfolgt. Mit der Prämie werden die betrof-
fenen sizilianischen Landwirte für eine vor knapp 13 Jahren zum Zeitpunkt der Anmeldung der
Beihilfe durchgeführte Rodung entschädigt, und somit erfüllt sie keine Anreizwirkung für den
Wirtschaftsbereich und ist somit als bloße Betriebsbeihilfe einzustufen.

(42) Außerdem ist für die Vergabe staatlicher Beihilfen in der Landwirtschaft Grundvoraussetzung, dass
sie sich nicht störend auf die Mechanismen der gemeinsamen Marktorganisation des jeweiligen
Produkts auswirken. Nun sind aber die Begünstigten nach Artikel 4 des Gesetzes Nr. 81/1995 bei
einer endgültigen Flächenstilllegung im Sinne von Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 nicht förderfähig.
Wie in Kapitel II der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 (Artikel 8 und 9) festgelegt, können
dementsprechende Prämien als Ausgleich für die endgültige Aufgabe des Weinanbaus auf einer
bestimmten Fläche bewilligt werden. Demnach kann Betreibern von Rebflächen, die für die Erzeu-
gung von Keltertrauben bewirtschaftet werden, eine Prämie gewährt werden. Die besagten Wein-
bauern könnten keinen Antrag auf Prämien für endgültige Aufgabe aufgrund von Verordnung (EG)
Nr. 1493/1999 stellen, weil die Flächen seit dem Weinbaujahr 1981/82 (Stichtag für die Rodung)
nicht mehr bewirtschaftet werden. Eine Beihilfe für die betreffenden Weinbauern wäre daher mit den
Vorschriften der gemeinsamen Marktorganisation grundsätzlich nicht zu vereinbaren.

(43) Zwar sind die Artikel 87, 88 und 89 für zu gemeinsamen Marktorganisationen gehörende Wirt-
schaftsbereiche in vollem Umfang maßgebend, ihre Umsetzung unterliegt jedoch stets den Bestim-
mungen der jeweiligen Verordnung. In anderen Worten, auch bei Inanspruchnahme der Bestim-
mungen aus den Artikeln 87, 88 und 89 durch einen Mitgliedstaat haben die Vorschriften der
Verordnung für die jeweilige Marktorganisation trotzdem Vorrang. Eine Beihilfe, die sich mit den
geltenden Vorschriften für eine gemeinsame Marktorganisation nicht vereinbaren lässt bzw. das
reibungslose Funktionieren der jeweiligen Marktorganisation beeinträchtigen würde, ist daher von der
Kommission grundsätzlich abzulehnen. Die Vergabe von Beihilfen gemäß Artikel 4 des Gesetzes Nr.
81/1995 steht, wie unter dem Punkt oben dargelegt, im Widerspruch zu den Regeln der gemein-
samen Marktorganisation für Wein gemäß Verordnung (EG) Nr. 1493/1999; daher ist auch keine
Ausnahmeregelung nach Artikel 87 Absatz 3 des EG-Vertrags für sie möglich.

(44) Auch bei einer Bewertung dieser Beihilfen anhand der EU-Regeln, die vor Inkrafttreten von Verord-
nung (EG) Nr. 1493/1999 gültig waren (die also diese Rechte begründen) und auf die Artikel 4 des
Gesetzes Nr. 81/1995 Bezug nimmt, wird deutlich, dass die Ausnahmeregelung gemäß Artikel 87
Absatz 3 des Vertrags nicht möglich ist.

(45) Artikel 4 des fraglichen Gesetzes läuft im Grunde darauf hinaus, Weinbauern, die im Sinne von
Verordnung (EWG) Nr. 337/79 Wiederbepflanzungsrechte erworben (die, wie von den Behörden
festgestellt, in den Weinbaujahren 1988-90 verfielen) und einen Antrag auf Auszahlung von Prämien
für die endgültige Aufgabe von Rebflächen gestellt haben, als Ausgleich für die materielle Unmög-
lichkeit, diese Rechte auszuüben, eine Beihilfe zu gewähren. Der EU-Gesetzgeber hatte dafür zwei
verschiedene Möglichkeiten vorgesehen:

— die Möglichkeit einer endgültigen Rodung der Rebflächen, wofür dann zum Ausgleich die
Prämien gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1442/88 gezahlt wurden oder
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— die Möglichkeit, wie in Verordnung (EWG) Nr. 337/79 geregelt, im Austausch gegen Wiederbe-
pflanzungsrechte auf einer vergleichbar großen Fläche wie der gerodeten Fläche Rebstöcke zu
roden.

Die betroffenen Weinbauern haben sich zunächst für die zweite Möglichkeit entschieden und
erhielten als Gegenleistung für die Rodung die Möglichkeit zu Wiederbepflanzungen zugestanden.

(46) Nach Artikel 19 der Verordnung (EWG) Nr. 1442/88 sind spätere innerstaatliche Beihilfen möglich,
soweit damit die gleichen Ziele verfolgt werden wie mit der Verordnung. Die Gewährung dieser
Beihilfen unterliegt einer Prüfung anhand der Artikel 87, 88 und 89 des Vertrags (bisher: 92, 93 und
94). Voraussetzung für die Bewilligung weitergehender staatlicher Beihilfen war somit, dass Beihilfe-
regelung und Verordnung (EWG) Nr. 1442/88 von gemeinsamen Zielen ausgehen. Das fragliche
Gesetz sieht einen Ausgleich für bestehende Wiederbepflanzungsrechte vor, von denen die Wein-
bauern aufgrund der Dürre aber nicht Gebrauch machen konnten. Der Zweck des Gesetzes
entspricht somit nicht dem der Verordnung (EWG) Nr. 1442/88, da die Nichtausübung des Wieder-
bepflanzungsrechts nicht mit einer endgültigen Flächenstilllegung im Sinne und nach den
Vorschriften von Verordnung (EWG) Nr. 1442/88 gleichgesetzt werden kann. Außerdem werden die
Durchführungsvorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1442/88 missachtet, da mindestens eine
Grundvoraussetzung für die Prämienzahlung bei endgültiger Flächenaufgabe nicht gegeben ist. Nach
Artikel 1 Absatz 1 der besagten Verordnung kommen Prämien für endgültige Aufgabe nämlich nur
für Betreiber von Rebflächen in Frage, die zur Erzeugung von Wein, Tafeltrauben und Rosinen
bewirtschaftet bzw. auf der Unterlagssorten für Edelreiser gezogen werden, soweit die Unterlagsreben
im Rebsortenkatalog aufgeführt sind. Die sizilianischen Weinbauern gehören ganz offensichtlich
nicht zu dieser Gruppe, da die Flächen, für die sie die Prämien beantragen, zum Zeitpunkt der
Antragstellung im Sinne von Verordnung (EWG) Nr. 1442/88 nicht bewirtschaftet wurden (die
Rodung der Rebflächen, die Grundvoraussetzung für die Wiederbepflanzungsrechte, war bereits
abgeschlossen).

(47) Außerdem waren, wie unter Erwägungsgrund 39 oben festgehalten, die Wiederbepflanzungsrechte in
den Weinbaujahren 1988-90 verfallen und somit auch zum Zeitpunkt der Anmeldung der betref-
fenden Maßnahme nicht mehr gültig. In Anbetracht der Tatsache, dass mit der Beihilfe nach Artikel 4
des Gesetzes Nr. 81/1995 Weinbauern für den Verlust von Wiederbepflanzungsrechten entschädigt
werden sollen, die ihnen zum Zeitpunkt der Verkündung des Gesetzes nicht mehr zustanden, bildet
sie eine rückwirkende Beihilfe im Widerspruch zu den Vorschriften der gemeinsame Marktorgani-
sation für Wein, d. h. zu Verordnung (EWG) Nr. 337/79 in der veränderten Fassung von Verordnung
(EWG) Nr. 454/80. Die Kommission muss zu dem Schluss kommen, dass für die Maßnahme eine
Ausnahmeregelung gemäß Artikel 87 Absatz 3 des EG-Vertrags nicht möglich ist.

b) Artikel 8 des Regionalgesetzes Nr. 81/1995

(48) Laut Artikel 8 des Regionalgesetzes Nr. 81/1995 ist die Aufstockung des bestehenden Rotationsfonds
bei der CRIAS (Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane) um 10 Mrd. ITL geplant, der für
die Vergabe von Betriebskrediten an Handwerksbetriebe bestimmt ist.

(49) Laut Artikel 8 des Gesetzes Nr. 81/1995 sind Beihilfen in Form von Betriebskrediten für Handwerks-
betriebe möglich. Diese öffentlichen Mittel werden den Betrieben ganz ohne Gegenleistung gewährt,
die durch diese Kreditzuweisung ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Landwirten der
Gemeinschaft verbessern, die keine entsprechenden Beihilfen erhalten. Nach den vorliegenden Infor-
mationen ist nicht auszuschließen, dass auch Betriebe, die Erzeugnisse aus Anhang I des Vertrags
verarbeiten und vermarkten, entsprechende Beihilfen erhalten. In Verordnung (EG) Nr. 1257/1999
des Rates (20) über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), der z. T. von bestimmten Verord-
nungen abweicht, heißt es in Artikel 51, dass die Artikel 87-89 des Vertrags für Beihilfen durch die
Mitgliedstaaten im Sinne einer Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums maßgeblich sind.

(20) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 80.
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(50) Das Verbot der Vergabe staatlicher Beihilfen ist nicht absolut zu verstehen. Auf den vorliegenden Fall
treffen die Ausnahmen gemäß Artikel 87 Absatz 2 des Vertrags nicht zu und wurden von den
italienischen Behörden auch nicht in Anspruch genommen. Für die gemeldete Regelung wäre dem
Wesen nach nur eine Ausnahmeregelung nach Artikel 87 Absatz 3 denkbar.

(51) Die Frage der Betriebskredite wiederum muss im Licht der Kommissionsmitteilung betreffend staat-
liche Beihilfen für kurzfristige zinsvergünstigte Kredite in der Landwirtschaft (Betriebskredite) (21) und
der Disziplin bei staatlichen Beihilfen für Betriebskredite in der Landwirtschaft (22) bewertet werden.
In ihrer Stellungnahme konnten die italienischen Behörden nicht ausreichend Nachweise dafür
vorlegen, dass definitiv auszuschließen ist, dass auch Handwerksbetriebe aus den Bereichen Erzeu-
gung, Verarbeitung und Handel mit Erzeugnissen aus Anhang I des Vertrages unter diesen Artikel
fallen. Laut Artikel 64 des Gesetzes Nr. 6/97, der Artikel 8 aufhebt, ist lediglich ein Transfer der für
die Betriebskredite an Handwerker eingeplanten Mittel vorgesehen, allerdings ohne spätere Angaben
dazu, auf welche Handwerkergruppen sich das Gesetz bezieht.

(52) Wie die italienischen Behörden in ihrem Schreiben Nr. 3155 vom 8. Mai 1999 erklärten, haben sie
der CRIAS zum Zeitpunkt des Transfers empfohlen, „Handwerksbetriebe aus den Bereichen Erzeu-
gung, Verarbeitung oder Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen von der Möglichkeit, die
Beihilfe in Anspruch zu nehmen, auszuschließen“.

(53) Eine derartige Empfehlung ist höchst bedenklich: Zunächst einmal ist eine solche Empfehlung
natürlich nur dann sinnvoll, wenn die Möglichkeit einer Vergabe von Betriebskrediten an Betriebe
aus der Landwirtschaft auch durchaus besteht. Dass diese Möglichkeit besteht, wurde von den
italienischen Behörden auch nie bestritten; in ihrem Schreiben Nr. 7382 vom 30. Oktober 1996
schlossen die italienischen Behörden Betriebe aus dem Bereich Urerzeugung zwar als mögliche
Begünstigte der Beihilfe aus, stellten aber fest, dass der Begriff Handwerksbetrieb gerade in dieser
Region in Ad-hoc-Gesetzestexten teilweise im Sinne von Verarbeitung und Handel (bei Investitionen
in der Milchwirtschaft beispielsweise) ausgelegt wurde. Im vorliegenden Fall müsse, so die italieni-
schen Behörden, das nationale Rahmengesetz Nr. 443 vom 8. August 1995 zugrunde gelegt werden,
wo in Artikel 3 der Handwerksbetrieb als […] Betrieb definiert wird, dessen Hauptzweck in der
gewerbsmäßigen Erzeugung von Gütern und Dienstleistungen, auch halbfertiger Produkte, oder der
Erbringung von Dienstleistungen, nicht aber landwirtschaftlicher Leistungen […], besteht. Aus dem
Wortlaut des Gesetzes geht nicht hervor, ob ein derartiger Ausschluss auch für landwirtschaftliche
Handwerksbetriebe aus dem Bereich Verarbeitung bzw. Handel mit Agrarerzeugnissen gilt.

(54) Nun, da die Möglichkeit einer Vergabe von Betriebskrediten an Betriebe aus dem Bereich Verarbei-
tung bzw. Handel mit Agrarerzeugnissen auf Grund von Artikel 8 eindeutig feststeht, ist noch der
rechtliche Wert der „Empfehlung“ der Regionalbehörden zu klären, d. h. ob eine derartige Empfeh-
lung eine ausreichende Sicherheit bietet, um mit Gewissheit zu sagen, dass kein Erzeuger-, Verarbei-
tungs- bzw. Handelsbetrieb für Erzeugnisse aus Anhang I des Vertrags Kredite, wie unter Artikel 8
beschrieben, in Anspruch nehmen kann. Aus dem oben zitierten Schreiben geht hervor, dass der
zuständige Regionalrat zum Zeitpunkt des Transfers „auf die Zweckmäßigkeit hinwies,“ bei der
Durchführung des Transfers der CRIAS zu empfehlen, Handwerksbetriebe aus den Bereichen Erzeu-
gung, Verarbeitung oder Handel mit Agrarerzeugnissen von der Möglichkeit, die Beihilfe in Anspruch
zu nehmen, auszuschließen. Eine derartige Formulierung lässt erkennen, dass eine solche Empfehlung
keine verbindliche Wirkung hat.

(55) Unter diesen Umständen ist also nicht ausgeschlossen, dass die Regelung auch auf Handwerksbe-
triebe aus dem Bereich Verarbeitung bzw. Handel mit Agrarerzeugnissen angewendet wird. Daher
muss dieser Artikel im Licht der Leitlinien in der Kommissionsmitteilung betreffend staatliche
Beihilfen für kurzfristige zinsvergünstigte Kredite in der Landwirtschaft (Betriebskredite) und der
Disziplin bei staatlichen Beihilfen für Betriebskredite in der Landwirtschaft bewertet werden. Insbe-
sondere in der Kommissionsmitteilung betreffend staatliche Beihilfen für kurzfristige, zinsvergüns-
tigte Kredite in der Landwirtschaft stellt die Kommission unter Punkt A eindeutig fest, dass Betriebs-
kredite Betriebsbeihilfen sind, die wegen der damit verbundenen wettbewerbsverzerrenden Wirkung
nur in Ausnahmefällen zulässig sind. Eine Gewährung solcher Beihilfen ist somit ausdrücklich an die
in den oben genannten Dokumenten festgelegten Bedingungen geknüpft.

(21) ABl. C 44 vom 16.2.1996, S. 2.
(22) SG (97) D 10801 vom 19.12.1997.
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(56) Aus den oben genannten EU-Rechtsvorschriften über Betriebskredite geht eindeutig hervor, dass
Betriebskredite Betriebsbeihilfen sind, die an entsprechende Vergabevorschriften geknüpft werden
müssen. So müssen Betriebskredite laut den Punkten B und C der oben genannten Mitteilung allen
Marktbeteiligten der Region unterschiedslos, d. h. ungeachtet der landwirtschaftlichen Tätigkeit, für
die sie der Landwirt braucht, offenstehen. Bei Betriebskrediten gleicher Höhe für nicht an Investi-
tionen gebundene Geschäfte muss der Staat durch unterschiedliche Zinssätze für Gewerbetreibende
aus der Landwirtschaft und aus anderen Wirtschaftsbereichen in einem Mitgliedstaat die Benachtei-
ligten des Bereichs eindeutig kennzeichnen. Das Kreditvolumen darf auf keinen Fall den Liquiditäts-
bedarf übersteigen, der dadurch entsteht, dass die Produktionskosten vor Eingang der Verkaufserlöse
aufgebracht werden müssen. Die Beihilfe darf auf keinen Fall mit Vorgängen gezielt zu Handel und
Erzeugung in Zusammenhang stehen. Nur bei Einhaltung der obengenannten Bedingungen ist die
Vergabe von Betriebskrediten möglich. Doch dazu wurden von den italienischen Behörden keine
Informationen vorgelegt.

(57) Unter diesen Umständen ist die Beihilfe nach Artikel 8 als Betriebsbeihilfe einzustufen. Im Bereich
Erzeugung, Verarbeitung und Handel mit Erzeugnissen aus Anhang I des Vertrags kann eine
Beihilfemaßnahme nach Punkt 3.5 der Leitlinien grundsätzlich nur dann als mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar angesehen werden, wenn ein gewisser Anreiz damit verbunden ist oder vom
Begünstigten eine Gegenleistung erwartet wird. Bis auf wenige, im Gemeinschaftsrecht oder in den
Leitlinien ausdrücklich genannte Ausnahmefälle sind einseitige staatliche Beihilfen etwa zur Verbesse-
rung der Finanzlage der Erzeuger, die jedoch keineswegs zur Entwicklung des Bereichs beitragen, also
insbesondere Beihilfen, die auf der Grundlage von Preis, Menge, Produktionseinheit bzw. Produkti-
onsmitteleinheit vergeben werden, mit Betriebsbeihilfen gleichzusetzen, die mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbar sind. Zu beachten ist außerdem, dass es sich hier dem Wesen nach um Beihilfen
handelt, die die in der jeweiligen gemeinsamen Marktorganisation geltenden Mechanismen beein-
trächtigen können.

(58) Im Hinblick auf Betriebskredite, die dem Wesen nach Betriebsbeihilfen bilden, muss die Kommission
zu dem Schluss gelangen, dass eine Ausnahmeregelung gemäß Artikel 87 Absatz 3 des Vertrags
insofern nicht in Frage kommt, als dieser Artikel für Betriebe aus den Bereichen Erzeugung,
Verarbeitung und Handel mit Erzeugnissen aus Anhang I des Vertrags gilt.

c) Artikel 9 des Regionalgesetzes Nr. 81/1995

(59) Durch Artikel 9 des Regionalgesetzes Nr. 81/1995 werden die Ausgaben im Sinne von Rubrik 05
des Regionalministeriums für Entwicklungshilfe freigegeben und Posten Nr. 75826 des Regionaletats
wird um 3 Mrd. ITL aufgestockt.

(60) Die fraglichen Regionalbeihilfen sind zur Refinanzierung von der Kommission im Rahmen der
Beihilfen gemäß Regionalgesetz Nr. 26 vom 27. Mai 1987 bereits bewilligter und genehmigter
Ausgaben gedacht, die unter der Nummer C 3/87 (gebilligt durch Beschluss vom 21. Oktober 1987)
und C 45/87 (gebilligt durch Beschluss SG(88) D/12824 vom 8.11.1988) geprüft wurden. Ob
Anzeichen für eine staatliche Beihilfe vorlagen, war im Zusammenhang mit diesen beiden Beihilfen
geprüft worden.

(61) Das Verbot der Vergabe staatlicher Beihilfen ist nicht absolut zu verstehen. Auf den vorliegenden Fall
treffen die Ausnahmen gemäß Artikel 87 Absatz 2 des Vertrags nicht zu und wurden von den
italienischen Behörden auch nicht in Anspruch genommen. Für die gemeldete Regelung wäre dem
Wesen nach nur eine Ausnahmeregelung nach Artikel 87 Absatz 3 denkbar.

(62) Die Beihilfen gemäß Artikel 9 sind anhand der im ABl. C 19 vom 20.1.2001 veröffentlichten
Leitlinien zu prüfen, die auf die Verordnung (EG) Nr. 2792/1999 des Rates über die gemeinschaft-
lichen Strukturmaßnahmen verweisen. Für eine Bewertung der Beihilfen im Sinne dieses Artikels
liegen der Kommission immer noch nicht alle erforderlichen Informationen vor. Daher wird Italien
nachdrücklich aufgefordert, die notwendigen Informationen für die Bewertung dieser Beihilfemaß-
nahmen vorzulegen, damit die Kommission ihre Entscheidung in Kenntnis der Sachlage treffen kann.
Sollte Italien dieser Aufforderung im Sinne von Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 nicht
nachkommen, wird die Kommission ihre Entscheidung auf Grundlage der vorliegenden Informa-
tionen treffen.
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V. SCHLUSSFOLGERUNGEN

(63) Gemäß Artikel 7 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 trifft die Kommission, soweit der
betroffene Mitgliedstaat dies beantragt, innerhalb von zwei Monaten auf Grundlage der ihr vorlie-
genden Informationen eine Entscheidung. Sie trifft gegebenenfalls eine ablehnende Entscheidung,
wenn sich anhand der vorliegenden Informationen die Vereinbarkeit nicht nachweisen lässt.

(64) Unter diesen Umständen kann die Kommission zu dem Schluss gelangen, dass die Beihilfen des
fraglichen Regionalgesetzes in Artikel 4 und 8, soweit sie auf die Landwirtschaft anwendbar sind,
staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 bilden, für die keine Ausnahmegenehmigung
nach Artikel 87 Absatz 3 erteilt werden kann —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die geplanten Beihilfen Italiens auf Grundlage der Artikel 4 und 8 des Gesetzes Nr. 81 vom 7. November
1995 der Region Sizilien für die Bereiche Erzeugung, Verarbeitung und Handel mit Erzeugnissen aus
Anhang I des Vertrags, ohne den Bereich Fischerei und Aquakultur, sind mit dem Gemeinsamen Markt
nicht vereinbar.

Italien darf diese Beihilfen nicht in Kraft setzen.

Artikel 2

Italien teilt der Kommission innerhalb von zwei Monaten nach der Bekanntmachung dieser Entscheidung
die Maßnahmen mit, die getroffen wurden, um der Entscheidung nachzukommen.

Artikel 3

Im Hinblick auf die Bereiche Fischerei und Fischzucht fordert die Kommission Italien gemäß Artikel 10
Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 auf, ihr innerhalb eines Monats Folgendes vorzulegen:
— die Liste und Beschreibung der Beihilfemaßnahmen gemäß Regionalgesetz Nr. 26 vom 27. Mai 1987,

für die eine Refinanzierung im Rahmen von Artikel 9 des Regionalgesetzes Nr. 81 vom 7. November
1995 vorgesehen ist,

— die genauen Bedingungen für die Vergabe dieser Beihilfen: Art, Höhe, Bedingungen für den Fall einer
Kumulierung mit anderen Beihilferegelungen usw.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an die Republik Italien gerichtet.

Brüssel, den 17. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung des Beschlusses 2001/822/EG des Rates vom 27. November 2001 über die Assoziation der übersee-
ischen Länder und Gebiete mit der Europäischen Gemeinschaft („Übersee-Assoziationsbeschluss“)

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 314 vom 30. November 2001)

Auf Seite 23, in Artikel 62:

anstatt: „Vor dem 31. Dezember 2007 …“

muss es heißen: „Vor dem 31. Dezember 2011 …“.
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